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Die kriminalbiologische Untersuchung und 
Begutachtung.

Unter dieser Sammelbezeichnung beginnen w ir m it den beiden 
nachstehenden Aufsätzen von Prof. Kurt Schneider und Prof Paul 
Schröder die Veröffentlichung einer Reihe von Abhandlungen, die m 
zwangsloser Reihenfolge erscheinen werden. Alle haben wissenschaftliche 
fragen der kriminalbiologischen Untersuchung und Begutachtung zum 
Gegenstand Der Wunsch zu dieser methodologischen Aufsatzreihe ge
langte an uns aus den Reihen der Ärzte, die fü r die Durchführung desEnde 
1937 im  Bereich der Reichsjustizverwaltung eingerichteten knmmalbiolo- 
§ischen Dienstes verantwortlich sind. Zu ihrem W ortführer hat sich Pro . 
a- Neureiter in  seinem Aufsatz in  dieser Mtschr. 1938 H. 2 S. 81 gemacht; 
'hm gebührt auch unser aufrichtiger Dank fü r seinen wertvollen Rat bei 
her Aufstehung des Gesamtplans der Aufsatzfolge. Erfreulicherweise ist 
es uns gelungen, fü r die Bearbeitung der verschiedenen Teilgebiete 
kriminalbiologischer Untersuchung und Begutachtung die besten Fach
kräfte zu gewinnen. Die Schriftwaltung hat bisher fü r eine Zusage 
sehr herzlich zu danken den Professoren Bostroem-Königsberg, 
Bürger-Prinz-Hamburg; Exner-München; Gruhle-Zwiefalten; J. Eange- 
Breslau; K. Schneider-München; P. Schröder-Leipzig; Bruno Schulz- 
Ferlin, sowie Frau M. Reeder-Hamburg.

I.
Uber Psychopathen und ihre kriminalbiologische

Bedeutung.1)
Von Professor Dr. med. et phil. K u r t S chne ider in  München.

Der Aufforderung der Schriftwaltung, dieses Thema zu bearbeiten, 
b in ich nur zögernd gefolgt. Meine Anschauungen über die Psychopathen 
sind weitgehend bekannt, so daß ich auch da, wo ich E igenes zu sagen 
habe, kaum  Neues sagen kann. Immerhin gibt dieser Aufsatz m ir 
Gelegenheit, einige Mißverständnisse zu berichtigen und einige Er
gänzungen mitzuteilen.

1. Begriff der psychopathischen Persönlichkeit.
Bevor man fragen kann, was praktisch m it Psychopathen zu tu n  

ist, muß man wissen, was Psychopathen sind. Das erste ist, daß w ir 
hie Mühe des Begriffes auf uns nehmen müssen.
I  dem Klinischen Institu t der Deutschen Forschungsanstalt für
Psychiatrie (K a is e r-W ilhelm -Institut) in München.
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Es ist m ir wiederholt vorgekommen, daß Nicht-Mediziner, die sich 
für die Psychopathenfrage interessierten, baten, meine Vorlesung über 
allgemeine Psychopathologie hören zu dürfen, da sie der sinnvollen 
Meinung waren, die Psychopathologie sei die Lehre von den Psycho
pathen. Sie waren verwundert, als sie erfuhren, daß sie in  der gewünschten 
Vorlesung nichts oder so gut wie nichts über Psychopathen hören würden. 
Daß die P sychopa tho log ie  ta ts ä c h lic h  n ic h t d ie Lehre von den 
Psychopathen ist, erklärt sich daraus, daß „Psychopath" lediglich 
eine bequeme und gangbare Abkürzung fü r den Begriff der psycho
pathischen P e rsö n lich ke ite n  ist. J. L. A. Koch, der vor genau 
50 Jahren das ganze Gebiet eröffnete, sprach von psychopathischen 
Minderwertigkeiten, später sprach man auch von psychopathischen 
Konstitutionen. Psychopathologie bedeutet die Lehre vom seelisch 
Abnormen sch lech th in . Die Lehre von den Psychopathen ist die von 
den psychopathischen Persönlichkeiten. Es ist auch üblich geworden, 
das W ort „psychopathisch" nur im  Sinne der psychopathischen Persön
lichkeiten zu gebrauchen, während die ältere Psychiatrie es entsprechend 
dem W ort psychopathologisch gebrauchte und etwa über „psycho
pathische Zustände bei der Hundswut“  schrieb. Diese Gesichtspunkte 
sind im  Auge zu behalten, wenn man etwas über Psychopathen hören 
w ill. Man hört dann tatsächlich etwas über psychopa th ische  Persön
lic h k e ite n . Die Bezeichnung Psychopath ist eine sprachlich schiefe 
Abkürzung, die sich aber durchwegs eingebürgert hat.

W ir haben zuerst in  gedrängter Kürze vom B e g r if f  der Persön
l ic h k e it  zu reden, denn Psychopathen bedeuten ja  bestimmte Persön
lichkeiten. Die Meinungen, was man zur Persönlichkeit zu rechnen 
habe, gehen auseinander. In  allen solchen Fällen wäre es unrecht, zu 
sagen, die eine Meinung wäre falsch und die andere wäre richtig. Wenn 
im  Gegensatz zu m ir andere Forscher die Intelligenz zur Persönlichkeit 
rechnen, so ist das rein Sache der Nomenklatur. M ir scheint es prak
tisch, am in d iv id u e lle n  psych ischen Sein eines Menschen d re i 
Seiten zu unterscheiden: die In te llig e n z , das v ita le  G efüh ls- und 
T rieb leb en  und die P e rsö n lich ke it. Die Intelligenz nicht zur Persön
lichkeit zu rechnen, scheint m ir vorwiegend aus Gründen der klinischen 
Tradition empfehlenswert, die seit langem die abartigen Intelligenzen, 
soweit sie minderwertig sind, als Schwachsinnszustände, die abartigen 
Persönlichkeiten als Psychopathen behandelt. Wie man sieht, trenne 
ich auch die vitalen Gefühle und Triebe, unter denen den Krim inal- 
biologen und Strafrichter fast nur das sexuelle Triebleben interessiert, 
von der Persönlichkeit, ohne die Gründe hier näher ausführen zu können- 
Wer auch die Intelligenz zur Persönlichkeit rechnet, wozu man natür
lich das Recht hat, müßte wohl m it noch größerem Recht auch dje 
vitalen Gefühle und Triebe des Menschen zu seiner Persönlichkeit 
rechnen. Sind schon die Wechselbeziehungen zwischen Intelligenz und 
Persönlichkeit innigste, so läßt sich vollends das vitale Gefühls- und 
Triebleben, der triebhafte Unterbau der Persönlichkeit von dieser selbst
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^icht loslösen. Wenn w ir am individuellen seelischen Sein diese drei 
^ eite n  unterscheiden, so unterscheiden w ir damit n ic h t drei Teile . 
Farbe und Gestalt eines Blattes sind Seiten eines Blattes, die ich nach
einander betrachten und beschreiben, aber nicht voneinander lostrennen 
* ann. Sie sind also nicht Teile des Blattes wie das B la tt ein Teil des 
Raumes ist, weswegen es von ihm auch getrennt werden kann (Klages).

Was sich uns als Persönlichkeit eines Menschen darstellt, ist im  
'Vesentlichen sein (nicht-vitales) F üh len  und S treben, sein W erten  
ü*d W o llen , sichtbar an seinen entsprechenden Reaktionen auf Erleb
nisse und seinen spontanen Funktionen auf diesen Gebieten. Darunter 
denkt man sich eine Disposition, was schon unm ittelbar an die Kon- 
sbtutionsfrage heranführt.

Bevor w ir aber die Frage Persönlichkeit und Konstitution ver- 
j?igen, fragen w ir nach dem B e g r if f  der psychopa th ischen  Persön- 
*ch ke it. W ir machen einen Um weg über d ie abnorm e Persön- 
lch ke it. W ir halten uns dabei streng an eine D u rc h s c h n itts n o rm  

^nd n ic h t an eine W e rtn o rm , wenn w ir bestimmen: abnorm e 
P e rsön lichke iten  s ind V a ria tio n e n , A bw eichungen von e iner 
übs vorschw ebenden D u rc h s c h n it ts b re ite  m ensch liche r Per- 
sÖ n lichke iten , Abweichungen nach dem Mehr oder dem Weniger, 
*jach Oben oder Unten. Die Norm darf n ic h t an dem Durchschnitt 
der a u g e n b lick lich e n  Erlebnisreaktionen gemessen werden, da ja 
s°Hst in  Zeiten der „Massensuggestion“  der nicht Induzierte der Ab- 
Il°rme wäre. Aber naturgemäß hat dieser Normbegriff die Menschen 
Unseres Kulturkreises und unserer Zeit als Maßstab vor Augen.

Aus der unübersehbaren Fülle abnormer Persönlichkeitsvarianten, 
ZlJ denen alle irgendwie eigenartigen, in irgendeinem Zug ihres Wesens 
^ rka n te n  Persönlichkeiten, alle extremen Charaktere gehören, schneiden 
^ lr als psychopa th ische  P e rs ö n lic h k e ite n  zwei Gruppen heraus, 
lndem w ir sagen: psychopa th ische  P e rsö n lich ke ite n  s ind  solche 
abn0rme P e rs ö n lic h k e ite n , d ie an ih re r  A b n o rm itä t  le iden  
0<̂ er u n te r deren A b n o rm itä t  d ie  G ese llscha ft le id e t. Die Ab
grenzung erfolgt lediglich aus p ra k tis c h e n  Gründen. Sie umfaßt näm- 
lch die dem Psychiater und im  zweiten Teil auch die dem Krim inal- 
^issenschaftler berufsmäßig vorkommenden abnormen Persönlichkeiten. 
Selbstverständlich ist die Grenze zwischen den Leidenden und den 
Störenden ebensowenig scharf wie die Grenze beider Gruppen zusammen 
gegenüber anderen abnormen und normalen Persönlichkeiten. Auch im  
^eitverlauf verhalten sich m itunter die einzelnen Personen verschieden.

®rner ist das Le iden  der G ese llscha ft nur ein schwer zu umreißendes, 
Zehr subjektives, wertendes Kriterium . Diese zw e ite  G ruppe muß 

aher m it  V o rs ic h t gehandhabt werden. Unser Psychopathen- 
eg riff entspringt dem Bedürfnis der A usw ah l und man muß be i 
jsse nscha ftlichen  U n te rsuchungen  s te ts  be i dem w e rtfre ie n  
^ e rb e g r if f  der abnorm en P e rsö n lich ke ite n  b le iben. Wissen- 

ctla ftlich ist er wesentlich und n ic h t der P sych o p a th e n b e g riff.
23*



M itunter übersah man, daß tatsächlich auch der zweite Teil 
meines Psychopathenbegriffs nur fü r eine oberflächliche Betrachtung 
ein wertender ist. Wenn ein Pilzkundiger aus Gründen der praktischen 
Aufklärung eine Abhandlung über die giftigen Pilze schreibt, so ist; 
dam it sein botanischer Begriff der Pilze nicht ein W ertbegriff geworden- 
Giftige Pilze sind wissenschaftlich eben Pilze. So ist es auch bei meinem 
Psychopathenbegriff. Die A usw ah l erfolgt im  zweiten Teil nach W e rt' 
g e s ich tspunk ten , die Sache se lbst aber berühren diese nicht, denn 
a lle  psychopa th ischen  P e rs ö n lic h k e ite n  s ind auch abnorm e 
P e rsö n lich ke ite n . Meine Begriffsbestimmung der psychopathischen 
Persönlichkeiten hat in  engem Zusammenhang m it dem eben Gesagten 
auch dazu geführt, daß man bei seinem zweiten Teil übersah, daß die 
Gesellschaft unter einer abnorm en Persönlichkeit leidet. Wenn man 
einfach den Asozialen, den Störenden, den Verbrecher, jeden, unter 
dem die Gesellschaft leidet, einen Psychopathen heißt, gleitet man in 
einen soziologischen, ja  politischen Psychopathenbegriff ab, der jedem 
falls m it dem meinen nichts mehr zu tun hat. Psychopathen sind ab' 
norm e Persönlichkeiten, Menschen, die in fo lg e  ih re r  P e rsön lich ' 
k e its a b n o rm itä t m ehr oder w eniger in  je de r L eb enss itua tion , 
unter allen Verhältnissen zu inneren oder äußeren K o n f l ik te n  koim  
men müssen. Die Störer, unter denen die Gesellschaft leidet, stören 
in fo lg e  ih re r  inne ren  P e rs ö n lic h k e its s tru k tu r . Der Psychopath 
ist ein Mensch, der an sich und auch ohne H in b lic k  a iif  d ie  s0' 
z ia len  Fo lgen eine ungewöhnliche, vom Durchschnitt abweichend6 
Persönlichkeit ist. Nur soweit „Störende“  auch ihrem Sein nach ab' 
norme Persönlichkeiten sind, sind sie Psychopathen. Damit entfalle11 
auch die Bedenken Exners gegen meinen Psychopathenbegriff2). Das 
Stören, das sozial Negative ist etwas Sekundäres und aufgehoben 
in  dem w e rtfre ie n  O b e rb e g riff der abnorm en P e rsön lichke it-

2. Psychopathische Persönlichkeit und Biologie.
Eine nicht nur kriminalpsychologische, sondern kriminalbiologische. 

insbesondere genealogische Erforschung der Psychopathen, psychm 
pathischen Rechtsbrecher und der Rechtsbrecher überhaupt setzt vot' 
aus, daß die Persönlichkeit biologisch, d. h. k ö rp e r lic h  begründet ist- 
Damit kommen w ir zu der oben schon berührten Frage: P e rsön lich ' 
k e it  und K o n s titu t io n .  Es gibt auch heute noch Forscher, die Persöm 
lichkeitseigenschaften und damit auch die Psychopathien himlokalisa' 
torisch einordnen möchten. W ir sehen hier von diesen Anschauung611 
ab und teilen als L e itg edan ken  die fast allgemeine Meinung, daß die 
Persönlichkeit, und damit auch die abnorme und psychopathisch6 
Persönlichkeit ihre körperliche Grundlage in der G e s a m tk o n s titu t i6j1 
zu finden habe. Wie die meisten meiner Fachgenossen verstehe icil 
(im Gegensatz zu früher) unter Konstitution nicht nur das Ganze dei
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I^banlagen, den Genotypus, sondern etwas Konkreteres: d ie  Gesam t
s t  des m orpho log ischen  O rganism us m it  seinen spontanen 
ÜI1d re a k tiv e n  F u n k tio n e n . Konstitution umfaßt also sowohl Anlage
mäßiges (Ererbtes) wie Exogenes, d. h. durch Umwelteinflüsse Ent
bundenes und das Wechselspiel zwischen beiden. Es ist heute wohl 
a%enaein üblich, einen derartigen Konstitutionsbegriff auch die Persön
lichkeiten umfassen zu lassen. Ein derartiger, im  letzten Ende biologischer 
j^rsönlichkeitsbegriff ist aber natürlich empirisch niemals beweisbar.

andere Auffassung, daß nicht die ganze Persönlichkeit durch 
Erbanlage und Umwelteinflüsse bedingt ist, läßt sich nicht widerlegen. 
Bie Krim inalbiologie muß naturgemäß zum mindesten so arbeiten, „a ls  
°b“ sich die ganze Persönlichkeit auf die biologische Konstitution 
2urückführen ließe.

Daß zu dem Persönlichkeitsbegriff der des Angeborenen gehört, 
lst allgemeine Meinung. Angeboren ist hier fa s t gleichbedeutend m it 
anlagemäßig. Grundsätzlich kann man aber natürlich nicht bestreiten,

am Aufbau der Persönlichkeit auch Umweltfaktoren beteiligt sein 
Zim ten, welche die Frucht oder vielleicht sogar das kleine K ind be
d ie n . Im  letzteren Fall ist auch das Kennzeichen des Angeborenen 
erschüttert. Jedenfalls können w ir solche denkbare exogene Psycho- 
Pafhien, dann besser Pseudopsychopathien, von den echten nicht unter
scheiden. Während beim angeborenen Schwachsinn die Umweltfaktoren 
bekanntlich weitgehend in Rechnung gezogen werden, ist es bei den 
abnormen (psychopathischen) Persönlichkeiten wohl nicht wahrschein- 
lch, daß das Exogene eine wesentliche Rolle, sei es auch nur als M it- 
ürsache, spielt. Man w ird ohne vie l Widerspruch ihre Grundlagen als 
^Was ganz vorwiegend Anlagemäßiges denken dürfen. Daß die Anlage 
ürch persönliche Erlebnisse und Schicksale in  ihrem äußeren Erschei- 

^ngsb ild  ganz wesentlich geformt w ird, ist unbestreitbar. Das E r
scheinungsbild der Persönlichkeit, das w ir vor uns haben, ist ein Produkt 
es Widerspiels von Anlage und Schicksal, woraus sich aber doch meist

Anlage recht deutlich abhebt.
.. Betrachten w ir nun d ie  Beziehungen von b e s tim m te n  Persön
lich ke ite n  zu b es tim m ten  K o n s titu t io n e n . Bekanntlich hat 

etschmer den großartigen Versuch gemacht, in  zwei bis drei biologische 
^°nstitutionskreise sowohl die normalen Durchschnittspersönlichkeiten 
'''ie die abnormen (psychopathischen) Persönlichkeiten wie die endogenen 
(konstitutionellen) Psychosen einzuordnen. Dabei handelt es sich nicht 
11Ur um die Annahme gewissermaßen unanschaubarer Konstitutionen, 
®°ndern die Konstitutionen werden am K ö rp e rb a u  sichtbar abge- 
esen. Für d iese Lehre, deren Grundzüge ich voraussetzen darf, sind 
le Psychopathien nur Verdünnungen der Psychoseformen. Körperbau 

1111x1 Psychologische S truktur ist zyklothymen Durchschnittsmenschen, 
2ykloiden Psychopathen und manisch-depressiven Geisteskranken ge
meinsam. Das gleiche g ilt fü r die Skala schizothymer Durchschnitts
mensch — schizoider Psychopath — schizophren Geisteskranker. Von

z938, H  g Schneider, Ü ber Psychopathen usw.



dem dritten Formkreis, der der Epilepsie entsprechen soll, sehen wif 
hier ab, da sein Ausbau noch am wenigsten gefestigt ist und hierbe1 
sich auch erhebliche Abgrenzungsschwierigkeiten gegenüber dem Form' 
kreis der Schizophrenie ergeben.

Eine eingehende K ritik  der Kretschmerschen Lehre, die im  Grunde 
eine großartige spekulative Idee ist, ist hier nicht möglich; auf kurzem 
Raum wäre sie eine Anmaßung. Niemand w ird verkennen, daß sie 
innerhalb der Lehre von den Psychosen zu neuen und fruchtbaren 
Einsichten geführt hat. Auch manches, was Kretschmer über die Be' 
Ziehungen der „schizoiden“  und „zykloiden“  Psychopathen und der 
entsprechenden Durchschnittspersönlichkeiten zu den entsprechenden 
Psychosen sagt, ist sicher richtig gesehen. Das U n te rnehm en aber, 
aus zwei b is  d re i K ra n k h e its g ru p p e n  eine u n iv e rs e lle  Person' 
lic h k e its le h re  a b zu le ite n , lehne ich  ab. Ein derartiges Unter
fangen scheint schon geisteswissenschaftlich eine untragbare Blickver- 
engung.

Niemand w ird bestreiten, daß Begriffe wie zykloid, schizoid, epilep' 
to id  in den Händen von Kretschmer selbst ihren bestimmten Sinn und 
W ert haben. Die Tatsache aber, daß seine Lehre in verdünnter Form 
außerordentlich eingängig ist und gewissermaßen in einem Nachmittag 
gelernt werden kann, hat dazu geführt, daß sie vorschnell aufs äußerste 
popularisiert wurde und daß nicht-psychiatrische Ärzte, Strafrechtler, 
Pädagogen, Psychologen sich dieses scheinbar bequeme Werkzeug allzn 
rasch angeeignet haben. Kretschmers B e g riffe  w u rden  in  der 
P ra x is  re c h t u n h e ilv o ll.  Statt aufs äußerste zu fragen: Psychose 
oder nicht, und statt g rü n d lic h s t zu lernen, w ie man beides unterschei' 
den kann, vielfach auch aus der Unsicherheit der Entscheidung heraus, 
bedient man sich häufig der scheinbar so einfachen und einleuchtender 
Begriffe schizoid oder zykloid. Man erlebt etwa folgendes: Ein Arzt 
hat in der Frage der Sterilisierung einen Schwachsinnigen zu begut' 
achten. Dieser stottert und macht daher beim Sprechen grimassenhaft6 
Mitbewegungen des Gesichts. Beim Grimassieren denkt der A rzt an 
eine Schizophrenie, da in diesem Kapitel das Grimassieren ja vorkommt- 
Da der Schwachsinnige ferner antriebslos und bewegungsarm ist, vef' 
vollständigt er seinen Gedankengang, indem er einen Stupor annimmt- 
Das Endergebnis ist die Diagnose „D eb ilitä t m it schizoiden Zügen' • 
A lle weiteren Bearbeiter des Falles blicken wie gebannt auf dieses 
„schizoid“ , und das Ergebnis ist, daß noch das Erbgesundheitsobef' 
gericht ein Obergutachten einfordert, ob es sich nun um Schwachsinn 
oder Schizophrenie handle. Solchen Beispielen von gröbstem DilettaU' 
tismus, der letzten Endes der vorschnell popularisierten Lehre von 
Kretschmer entspringt, der er leider nie entschieden genug entgegen' 
getreten ist, begegnet man allzu häufig.

W ir  ke nn e n  k e in e  s c h iz o th y m e n  u n d  z y k lo th y m e n  P erson ' 
l ic h k e ite n  u n d  z y k lo id e n , sc h iz o id e n  u n d  e p ile p to id e n  P sych 0' 
p a th e n  und halten es fü r gefährlich, in  Anweisungen fü r Ärzte solch6
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Begriffe zu empfehlen. Diese Bezeichnungen haben unseres Erachtens 
höchstens eine erbbiologische Bedeutung. Dem Erbwissenschaftler bleibt 

unbenommen, z. B. einen Psychopathen, der sich im  schizophrenen 
Brbkreis befindet, einerlei wie er nun klinisch aussieht, einen schizoiden 
^ sychopathen zu nennen. Losgelöst von einem entsprechenden Erb
kreis, rein klinisch, rein beschreibend, haben diese Bezeichnungen keine 
Berechtigung. W ir leugnen nicht, daß bestimmte Persönlichkeiten und 
bestimmte psychopathische Persönlichkeiten zu bestimmten Psychosen 
Prädisponieren, w ir  b e s tre ite n  aber Übergänge, w ir  b e s tre ite n  
l’G renzzustände“ , w ir machen eine scharfe Grenze zw ischen 
leder P sychopa th ie  und je de r Psychose. Daß man sich in einigen, 
übrigens recht wenigen Fällen praktisch nicht entscheiden kann, ist 
kein Gegengrund. Man spricht dann eben vom V e ru a ch t auf Schizo
phrenie oder manisch-depressives Irresein. Es würde viel zu weit führen, 
üie Gründe fü r diese klinischen Grundanschauungen hier darzulegen, 
Was an anderen Orten wiederholt geschehen ist.

Daß unsere Psychopathentypen, von denen w ir gleich nachher die 
kriminalbiologisch wichtigsten beschreiben wollen, m it den Kretschmer- 
sphen Begriffen nicht zu erfassen sind, ist auch seine Meinung. Übrigens 
jkrd sie, im  Gegensatz etwa zu Kraepelins Haltlosen, Gesellschafts- 
Minden, Streitsüchtigen, re in  psycho log ische B ild u n g e n  und ke ine 
Soziologischen, wie Kretschmer selbst bei den doch psychologisch so 
eM\vandfrei gefaßten Geltungsbedürftigen zu meinen scheint3).

Auch die Fassadenkonstitution des Körperbaus bietet nur selten 
einen ganz unverbindlichen Anhaltspunkt fü r die konstitutionelle E in
ordnung von Psychopathen. Man kann nun über sie hinausgehen und 
ragen, ob unsere psychopathischen Persönlichkeiten zu der G esam t

k o n s t itu t io n , zu der Tiefenkonstitution in Beziehung gesetzt werden 
können. Obschon, wie w ir ausführten, zweifellos denkbar ist, daß psycho
pathische Persönlichkeiten auch durch intrauterine oder frühkindliche 
körperliche Umweltseinflüsse geprägt oder m itgeformt werden, w ird 
Iilan bei dieser Frage der Beziehungsetzung doch in allererster Linie 

die vererbte Anlage denken. Der Weg der Forschung geht also durch 
le Genealogie.

Seit langem hat man Stammbäume einzelner besonders merk
würdiger Psychopathen studiert und dabei auch manche verwandt
schaftliche Ähnlichkeiten gefunden. Erst in  neuester Zeit hat man sich 
üü Sinne der empirischen Erbprognose Rüdins auch an systematische 

otersuchungen von großem Material gemacht, wozu man als Aus
gangspunkt vielfach meine Typen genommen hat. Der sys tem atischen  
penealog ischen P sychopa then fo rschung  stehen große Schwierig
s te n  im  Wege. Die relative Seltenheit reiner Typen, die Unsicherheit 
JJJjMrJdmidhabung der Begriffe, die Verschiedenheit der persönlichen

s . 3) S. diese Mschr. Jahrg. 27 S. 340 und 341 (1936) und dazu meinen A u f- 
Z: T ypenbildungen in  der K rim in a lis t ik . Ebenda Jahrg. 20 S. 332 (1929)-



Auffassung, die Schwierigkeit, selbst bei längerer Untersuchung Persön
lichkeiten eindeutig zu beurteilen, die Situationsfassade der Psycho
pathen bei der Untersuchung, vollends das (von wenigen Fällen abge' 
sehen) hoffnungslose Unternehmen, Persönlichkeiten auf Grund von 
Beschreibungen (meist W erturteilen) D ritte r zu erfassen, sind die 
hauptsächlichsten Schwierigkeiten. Genealogische Untersuchungen an 
psychopathischen Persönlichkeiten kann man fast nur da treiben, w° 
man soz ia l Auffallendes in  Händen hat. Und so sind denn auch die 
ergebnisreichsten dieser Arbeiten soziologischer, vor allem krim inal- 
biologischer A rt {Stumpfl), die nicht in erster Linie von psychologischen 
Psychopathentypen ausgehen. Man kann nicht sagen, daß bisher bei 
den genealogischen Untersuchungen, die von Psychopathen als solchen 
ausgehen, so eindeutige Ergebnisse herauskamen, daß die Erblichkeit 
meiner Typen gesichert ist. Und zweifellos ist Riedel zuzustimmen, wenn 
er am Schluß seiner sorgfältigen Untersuchung schreibt, daß über meine 
„re in psychologisch gesehenen Psychopathentypen“  zu sagen sei, daß 
sie „anscheinend erbbiologisch (etwa im  Sinne gemischter Radikal- 
gruppen) untereinander weder als gleichwertig noch gleicheinheitlich zU 
betrachten sind“ .

Ob diese Schwierigkeiten auf Fehler der Methode zurückzuführen sind, 
ob die Frage der Mutationen zu berücksichtigen wäre, ob w ir vielleicht 
doch das Exogene zu gering veranschlagen oder ob der positivistische An
satz des Leib-Seele-Problems ein Rechenfehler ist, ist nicht entscheidbar- 
Jedenfalls steht man vor großen Schwierigkeiten; einerseits haben sich 
diese Typen klinisch sehr gut bewährt und sind sie fü r die praktische 
Einordnung der Psychopathen brauchbar, andererseits sind offensicht
lich von diesem Ansatzpunkt aus die genealogischen Untersuchungen 
der Psychopathen nicht sehr aussichtsreich. Es scheint aber unvorstell
bar, einen Ansatzpunkt zu wählen, der nicht aus der K lin ik  stammt- 
Der Ansatzpunkt von Kretschmer jedenfalls scheint m ir so viele theore
tische Voraussetzungen zu enthalten, daß aus diesem Wald immer nur 
das herauskommen kann, was man hineinruft.

Zum Schlüsse dieses Abschnittes haben w ir noch m it kurzen Worten 
zu begründen, w arum  w ir  be i den psychopa th ischen  P e rsön lich 
k e ite n  n ic h t von K ra n k h e ite n  und auch n ic h t von k ra n k 
h a fte n  Zuständen reden. Auch hier können w ir eine ausführliche 
Begründung nicht bringen. Krankheit gibt es fü r uns nur im  Körper' 
liehen und eine k ra n k h a fte  seelische E rsche inung  is t  fü r  uns 
aussch ließ lich  eine solche, deren Dasein du rch  unm ittelbar6 
oder m ittelbare G e h irn k ra n k h e ite n  b e d in g t is t. Auch wenn vrir 
das Wesen der abnormen (psychopathischen) Persönlichkeiten aus
schließlich in  einer bestimmten anlagemäßigen Körperverfassung seheu 
wollten, würde es sich, wenn w ir von jener ganz unwahrscheinlicher1 
Denkmöglichkeiten der W irkung von Exogenem absehen, dabei ja  nich 
um krankhafte Vorgänge im  Sinne von Organprozessen, sondern uur 
um morphologische und funktionelle V a ria tio n e n  und Abnormität611

360 M onatsschrift f. K rim ina lb io log ie  u. Strafrechtsreform  1938, H- s



*938, H . 8 Schneider, Ü ber Psychopathen usw. 361

von K o n s titu t io n e n  handeln. Es besteht also k e in e r le i sach liche 
Veranlassung, d ie abnorm en (psychopathischen) P e rsö n lich 
ke iten  k ra n k h a fte  zu nennen, vollends nicht „Nervenkranke“ , wie 
das heute immer noch gelegentlich geschieht. D ie  p ra k tis c h e n  Fo lgen 
aUs dem M iß ve rs tä n d n is , daß P sychopathen „a rm e K ra n k e “ 
w.ären, h a t d ie S tra fre c h ts p fle g e  ja h rze h n te la n g  an ih rem  
eigenen Le ibe  zu fü h le n  bekom m en.

3- Die krim inalbiologisch wichtigsten Typen psychopathischer
Persönlichkeiten.

W ir sprechen jetzt von der E in te ilu n g  der psychopa th ischen  
P e rsön lichke iten . Aus dem, was w ir oben über die Konstitutions- 
lehre von Kretschmer sagten, geht hervor, daß w ir auf eine gewisser
maßen konstitutionell neutrale psycho log ische Typenlehre nicht ver
achten können. Man w ird nie darauf verzichten können, auch dann 
nicht, wenn die konstitutionellen Beziehungen sicherer bekannt sind, 
als das heute der Fall ist. Nur m it ih r ist es auch möglich, Psychopathen 
kurz und doch anschaulich zu charakterisieren.

Man hat system atische  Typenlehren aufgestellt, gewissermaßen 
ckarakterologische Systeme, von denen man die einzelnen psycho
pathischen Persönlichkeiten abgeleitet hat. W ir wüßten keine syste
matische Typenlehre, an der man ohne Zwang alle Formen der Psycho
pathen aufzeigen könnte. Auch die von Tramer unserer eigenen system- 
k’Sen Typenlehre unterlegte systematische Unterlage arbeitet nicht ganz 
°hne Zwang. W ir stellen also unsys tem atische  Typen auf, Bilder, 
"'ie sie immer wieder der Erfahrung des Psychiaters wie des Krim inal- 
biologen entspringen.

M it dem Begriff Typus ist schon gesagt, daß es sich nicht um 
medizinische Diagnosen handelt. Typen sind leicht schematisierte 
Wisterbegriffe, an denen w ir messen, m it denen w ir vergleichen können 
(Jaspers). Diagnosen sind scharf abgegrenzte Arten. Zu einer Diagnose 
gehört ein Fall oder er gehört nicht dazu. Zu einem Typus gehört ein 
PaÜ m ehr oder weniger. Fast nie sehen w ir reine Bilder. Zur Be
le h n u n g  konkreter Psychopathen w ird man häufig die einzelnen 
Pypen kom b in ie ren . Vielfach w ird man auch nur Züge von einer 
°ber mehreren der aufgestellten Typen finden, ohne daß diese Menschen 
m ihrem letzten Wesen zu ihnen oder damit überhaupt zu den Psycho
pathen zu rechnen wären. Typen sind erste und im  H inblick auf das 
Individuelle stets grobe Orientierungspunkte von grundsätzlicher Em
s ig k e it.

Folgende Typen haben sich uns und seither vielen anderen als 
klinisch brauchbar erwiesen: die h yp e rth y m is c h e n , depressiven, 
Selb s tu n s ich e re n , fa n a tisch e n , g e ltu n g s b e d ü rft ig e n , s tim - 
m nngs lab ilen , e xp lo s ib le n , gem ütlosen, w ille n lo se n  und äs the 
tis ch e n  Psychopathen. W ir besprechen unter ihnen in  Kürze die 

°rmen, denen eine k r im in a lb io lo g is c h e  B edeu tung  zukommt.



Keineswegs darf dadurch der Anschein erweckt werden, als gebe es 
nur fü r die Gesellschaft une rw ünsch te  Psychopathen. Der vielfach 
geübte Gebrauch, unter dem Begriff des Psychopathen gleich eine 
negativ zu bewertende Persönlichkeit zu verstehen, ist wissenschaftlich 
unhaltbar. Man denke also stets daran, daß es auch andere, auch 
w e rtv o lle  P sychopathen  gibt, wenn sie auch verständlicherweise 
berufsmäßig dem Strafrichter und Kriminalbiologen höchstens einmal 
als Nebenbefunde Vorkommen. —

Unter h yp e rth y m is c h e n  Psychopathen verstehen w ir Person' 
lichkeiten m it heiterer Grundstimmung, sanguinischem Temperament 
und einer gewissen A k tiv itä t. Es sind fröhliche, betriebsame, nach 
außen tätige Menschen von unverwüstlichem, auch durch keine schlechte 
Erfahrung umstoßbarem Optimismus. Sie entbehren meist der Tiefe 
und Gründlichkeit, sind unkritisch, unvorsichtig, selbstsicher, leicht 
bestimmbar und nicht sehr zuverlässig. Neben diesen ausgeglichenen 
Hyperthym ikern gibt es, gewissermaßen am Rande von diesem Typ»5 
stehend, au fgereg te , gehetzte Hyperthym iker, bei denen die heitere 
Grundstimmung meist weniger ausgesprochen ist oder ganz fehlt- 
Kriminalpsychologisch ist diese zweite Form wohl die wichtigere- 
Hyperthym iker sind oft s tre its ü c h tig . Sie lassen sich infolge ihres 
gehobenen Selbstgefühls nichts gefallen und sind gleich m it Auflehnung 
und Beschwerden bei der Hand. Sie bilden eine Form der Querulanten 
und kommen infolge dieser eben aufgezeigten Eigenschaften mitunter 
m it den Gesetzen in  K on flik t, obschon sie ihrem Wesen nach keine 
eigentlich asozialen Persönlichkeiten sind. Hyperthymische Psycho' 
pathen erscheinen ferner nicht selten in der sozialen Form der H a lt ' 
losen: Temperament, Selbstgefühl und Optimismus reißt sie fort, gute 
Vorsätze und die untief erlebten schlechten Erfahrungen werden rasch 
vergessen. Besonders unter verwahrlosten Jugendlichen tr if f t  man diese 
Formen häufig. Auch eine Form der Pseudologia phantastica kann auf 
der hyperthymischen Persönlichkeit wachsen: infolge des gehobene» 
Selbstgefühls kommt es leicht zum Renommieren und Lügen. Der 
klassischen Pseudologia phantastica werden w ir aber erst bei den Gel' 
tungsbedürftigen begegnen. Im  ganzen dürfte die kriminalbiologische 
Bedeutung der Hyperthym iker nicht groß sein.

Das gleiche g ilt von den fan a tisch e n  Psychopathen. Bei ihnen 
werden bestimmte Komplexe, sei es persönlicher, sei es allgemeiner 
(weltanschaulicher, politischer) A rt überwertet. Dies führt zum Kampf® 
nach außen, zum mindesten zum Programm, zur Demonstration. Sin» 
die Überwertigkeiten persönlich, wie etwa beim fanatischen Querulanten« 
w ird gegen die Verursacher der Benachteiligung vorgegangen. Sind sie 
weniger persönlich, werden sie verbreitet, zum mindesten bekannt. De* 
wirkliche Fanatiker ist eine a k t iv e  Persönlichkeit. Es gibt aber auc 
stille, wirklichkeitsabgewandte, unaktive, rein phantastische Fanatiker« 
die meist unpersönliche Überwertigkeiten vertreten und die w ir die 
m a tte n  Fanatiker heißen. Fanatiker beschäftigen als verbissene Quer»'
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lanten häufig Gerichte und Behörden aller A rt. Auch staatspolitisch 
Rächen sie häufig genug zu schaffen, gewisse matte Fanatiker in der 
Kriegszeit z. B. als Dienstverweigerer. Es braucht wohl kaum gesagt 
Zu Werden, daß der überwertige In h a lt  eines kämpferischen oder 
hatten Fanatikers durch eine soziologisch negierende Betrachtung noch 
nKht selbst bewertet ist.

Unter g e ltu n g s b e d ü rft ig e n  Psychopathen verstehen w ir Persön
lichkeiten, die mehr scheinen wollen als sie sind. Um sich Bedeutung 
zu verschaffen, spielt man eine Rolle selbst auf Kosten von Ehre und 
Gesundheit; wenn man nur w irkt. Diese Eigenschaft hat Jaspers als 
'Ke Grundeigenschaft des „hysterischen Charakters“  endgültig heraus- 
§estellt. W ir reden charakterologisch niemals von hysterisch und würden 
artl liebsten diese Bezeichnung, die m it sehr vie l historischem Ballast 
Geladen und meist nichts weiter als das W erturteil eines verärgerten 
Arztes ist, ganz aus der Psychopathologie verbannt wissen. Sie ist 
''e ilig  entbehrlich. Auch die psychisch entstandenen und psychisch 
'estgehaltenen körperlichen Funktionsstörungen, fü r die w ir m itunter 
Kje Bezeichnung hysterisch noch brauchen, müssen nicht so heißen. 
Ker Ausdruck psychogen ist fü r diese Formen, die übrigens m it dem 
•hysterischen Charakter“  keinerlei unmittelbaren Zusammenhang haben, 
durchaus erschöpfend. Die geltungsbedürftigen Psychopathen treten 
Knmal auf als exzen trische  Geltungsbedürftige: man bevorzugt und 
henionstriert das Außerordentliche und Ungewöhnliche um aufzufallen. 
Le iter gibt es renom m is tische  Geltungsbedürftige: es handelt sich 
Urn ein selbstgefälliges Übertreiben und Aufschneiden, um die Neigung 
riim  Prahlen. Die schwerste Form stellen die pseudologischen Gel- 
ungsbedürftigen dar, eine Form, zu der ein gewisses Maß von Phantasie 

Notwendig ist. Aus E ite lkeit, aus Geltungsbedürfnis heraus w ird eine 
Kölle gespielt, die das wirkliche Leben versagt. Die ausgesprochenen 
'°rmen sind die Hochstapler und jene Schwindler, die nicht des m a- 
®r ie lle n  Gewinnes wegen schwindeln, sondern denen die R o lle  der 

Hauptzweck ist. Diese beiden Typen von Schwindlern lassen übrigens 
alle Übergänge zu. Selten verschmähen die geltungsbedürftigen Schwind- 

als Nebengewinn auch materielle Vorteile. Die kriminalbiologische 
edeutung der Geltungsbedürftigen liegt auf der Hand: es handelt 

Slch um Hochstapler aller Art, um Heiratsschwindel, Zechprellereien 
v°n Prahlhänsen, um Mitleidsschwindeleien. Besonders w ichtig sind 
ü b l i c h e  sexuelle  R enom m isten  und Pseudologen, vor allem 
Jugendliche. Falsche Anschuldigungen und Anklagen wegen phantastisch 
Erdichteter Verführungen und Entführungen sind häufig. Jugendliche 
fuschen dabei durch ih r phantasievolles, oft in  alle Einzelheiten gehendes 

rzählen eine sexuelle Verwahrlosung vor, die im  sozialen Sinne gar 
n^ h t besteht. H inter der Phantasie dieser Kinder und Jugendlichen 
KKegt allerdings d&s, was real Verwahrloste tun mögen, in  weitem 

stand zurück zu sein.
S tim m u n g s la b ile  Psychopathen sind durch unvermutet auf
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tretende und wieder verschwindende Launen ausgezeichnet. Es ist oft 
schwer zu sagen, ob diese Verstimmungen reaktiver oder endogener 
Natur sind. Man darf sagen, daß es sich um eine periodische endoge« 
getragene Neigung zu gesteigerten und vermehrten depressiven Re'  
aktionen handelt und zwar von mürrischer und gereizter Art. In  diesen 
Verstimmungen laufen diese Menschen vielfach von ihrer Arbeit weg 
oder sie wechseln den Ort, um etwas Neues zu beginnen. Auch p e r io d i' 
sches T r in k e n , Geldausgeben, ferner Brandstiftungen und Dieb
stähle kommen auf dem Boden dieser Verstimmungen vor. Selbstver
ständlich haben die wenigsten Fälle von Weglaufen, periodische«1 
Trinken, Verschwenden, Brandstiften, Stehlen etwas m it diesen Persön
lichkeiten zu tun. Die Psychopathologie dieser Menschen ist im  einzelne« 
zu schwierig, als daß sie hier in Kürze geschildert werden könnte. Da6 
Gebiet grenzt hart an das der sogenannten Triebmenschen, deren psycho- 
pathologische Erfassung auch heute noch recht s trittig  ist. Unter de« 
Stimmungslabilen „Epileptoide“  zu sehen, haben w ir keinen Anlaß- 
Sicher kommt es, übrigens recht selten einmal, vor, daß Epileptiker i« 
ihren Verstimmungen ähnliche Handlungen begehen. Die erbbiologisch6 
Verwandtschaft dieser Stimmungslabilen m it dem Formkreis der Ep1' 
lepsie ist aber nicht gesichert. W ir reden niemals von epileptoide« 
Psychopathen. In  jenen seltenen Fällen, in denen neben solchen Ver
stimmungen auch nicht psychisch ausgelöste einwandfreie Bewußtseins
störungen m it Amnesie oder gar unklare Anfälle bestehen, spricht ma11 
besser vom Verdacht auf Epilepsie. Die A rt der Delikte der Stimmungs' 
labilen ergibt sich wieder aus ihrem Wesen. Die gereizten Stimmung6' 
labilen kommen zu Affektdelikten, die unsteten Wanderer zu Gelege«' 
heitsvergehen, außerdem entstehen aus dem Fortlaufen häufig Disz1' 
plinarverfahren. Innerhalb der militärischen Ordnung sind Stimmung6' 
labile ganz besonders schwierig, da sie sich der D isziplin sehr schlech 
einfügen. Mancher Fahnenflüchtige gehört dazu, obschon selbstver
ständlich die meisten Fälle von Fahnenflucht andere, verständlicher6 
Gründe haben.

E x p lo s ib le  Psychopathen sind leicht zu schildern. Es sind je«6 
Menschen, die schon beim geringsten Anlaß aufbrausen oder gar oh«6 
jede Überlegung losschlagen, eine Reaktion, die man treffend auch a*s 
K u rz s c h lu ß re a k tio n  bezeichnet hat. Außerhalb dieser Reaktione«» 
die auch zum impulsiven Selbstmord führen können, sind diese Leut6 
meist ruhig und lenkbar, doch muß man vorsichtig m it ihnen umgehe«- 
Die Delikte sind hier Affektverbrechen aller Art, Körperverletzung6«’ 
Widerstand, Sachbeschädigung, unter m ilitärischen Verhältnissen Ae« 
tungsverletzung, Gehorsamsverweigerung und unerlaubte Entfernu«»' 
Der Rausch spielt hier eine bedeutsame Rolle. Explosible trinke« 
gerne, um ihren Ärger „hinunterzuspülen“ . Ferner zeigen sich bei viel611 
Menschen explosible Züge erst nach dem Genuß von oft wenig Alkoh« _

G em ütlose Psychopathen sind von größter kriminalbiologisch6 
Bedeutung. Sie zeichnen sich durch gemütliche Stumpfheit, vor alle
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aber nicht ausschließlich anderen Menschen gegenüber aus. Es sind 
Ansehen ohne M itleid, Scham, Ehrgefühl, Reue, Gewissen, in  ihrem 
^esen vielfach finster, ka lt, mürrisch, in  ihren asozialen Handlungen 
triebhaft, brutal, grausam. Sie bilden den Kern dessen, was man früher 
mit dem in jeder Beziehung unglücklichen und geschichtlich sehr be
tasteten Ausdruck des „moralischen Irreseins“  oder auch des „m orali- 
schen Schwachsinns“  bezeichnet hat. Man gebrauche den Ausdruck 
Schwachsinn aussch ließ lich  fü r  in te lle k tu e lle  D e fekte . Gemüt- 
t°se Psychopathen sind zwar häufig, ja  vielleicht in  der Mehrzahl auch 
jCa eigentlichen Sinne schwachsinnig, doch gibt es auch durchaus intel- 
%ente, auch sozial keineswegs auffällige Gemütlose. Die Gemütlosen 
bilden den Kern der Schwerverbrecher, der Gewohnheitsverbrecher. 
Alle Arten von Delikten kommen bei ihnen vor. E in Wesenszug der 
Gemütlosen ist die Unverbesserlichkeit. In  ausgesprochenen Fällen fehlt 
bjer der Erziehung jeder Boden, auf dem sie bauen könnte. Man kann 
nicht mehr tun, als diese Menschen verwahren, soweit es nötig und 
gesetzlich irgendwie möglich ist.

W ille n lo se  Psychopathen zeichnen sich durch die Widerstands
losigkeit gegen alle Einflüsse aus. Es sind Menschen ohne jeden Wider- 
Siand, durch andere Menschen, aber auch durch Situationen leicht ver- 
bihrbar und unzuverlässig. Ihrem knetbaren Wesen nach sind sie meist 
abch guten Einflüssen zugänglich. Etwa in Erziehungsanstalten hat man 
mit diesen meist gutartigen Menschen keine Schwierigkeiten, sie sind 
Verständig, lenksam, fleißig. Aber alles, was ihnen an guten Einflüssen 
§egeben wird, hält nicht lange an. O ft genug macht man die Erfahrung, 
baß solche Willenlose, die in Anstalten Musterzöglinge waren, gleich 
^ach der Entlassung, durch irgend jemand beschwätzt, auf die schiefe 
b-bene geraten und schwer enttäuschen. Die Willenlosen spielen unter 
ben verwahrlosten Jugendlichen eine große Rolle. Auch unter K ri
minellen findet man sie sehr häufig, doch sind sie auch hier ihrem Wesen 
nach die Geschobenen. Es fehlt ihnen gegenüber den aktiven Verbrechern 
bie A k tiv itä t, Sicherheit und Planmäßigkeit.

W il l  man be i der B eschre ibung  von  K r im in e lle n  sich 
bieser psychopa th ischen  T ypen  bed ienen, so w ird  man sich 
Egendes s te ts  v o r Augen h a lte n  müssen: Einmal sind zwar 

®ehr viele, aber durchaus nicht alle Krim inellen als Psychopathen zu 
ezeichnen. Wie w ir oben ausführten, ist nicht schlechthin jeder Störende 

bm Psychopath, sondern er ist n u r dann ein Psychopath, wenn das 
tören einer an sich abnorm en P e rs ö n lic h k e it entspringt. Man 
arf n ic h t daran denken, a lle  K r im in e lle n  in  diesen beschriebenen 

* ypen e in fangen zu wollen. Ferner w ird man bedenken, daß man 
au°h da, wo Krim inelle Psychopathen sind, n ic h t a llzu  o ft  d ie re inen 
^ypen findet. In  vielen Fällen handelt es sich um K o m b in a tio n e n  
yerschiedener Psychopathien. Man findet etwa einen explosiblen Gemüt- 
J'Sßn oder einen willenlosen Geltungsbedürftigen oder einen geltungs- 
bedürftigen Hyperthym iker. Außerordentlich häufig sind auch die



K o m b in a tio n e n  m it  Schw achsinn, namentlich leichteren und 
m ittleren Grades. Der schwachsinnige Willenlose, der schwachsinnig6 
Gemütlose, der schwachsinnige Explosible sind außerordentlich häufige 
Erscheinungen. Endlich findet man häufig auch nur Züge jener Person' 
lichkeitstypen, ohne daß man den betreffenden Menschen ausgesprochen 
zu dem betreffenden Typus rechnen darf. Man findet z. B. Züge von 
W illenlosigkeit, Züge von Geltungsbedürfnis, ohne daß man von einem 
typischen willenlosen oder geltungsbedürftigen Psychopathen reden 
kann.

Insbesondere fü r den S tra fv o llz u g  ist folgendes w ichtig: Ich habe 
in  meine Psychopathenlehre manches eingefügt, was bisher keine psycho- 
logische Rückführung auf bestimmte Persönlichkeiten erfahren hatte. 
Die sogenannte Zwangsneurose ist auf die selbstunsichere Persönlichkeit 
zurückgeführt worden, die sogenannte Neurasthenie und Hysterie auf 
die asthenische (nicht auf die geltungsbedürftige) Persönlichkeit, das 
impulsive Irresein, unter dem sich übrigens das allerverschiedenste ver
b irg t, auf den stimmungslabilen und explosiblen Psychopathen. £ s 
g ib t  nun aber zw e ife llo s  abnorm e R e ak tione n  in  der H a ft ' 
d ie  ü b e rc h a ra k te ro lo g is c h , d ie n ic h t spez ifisch  fü r  eine be
s tim m te  P sych opa then fo rm  sind. Der sogenannte „Zuchthaus- 
knall“ , die Erscheinung des „w ilden Mannes“  ist fast stets der explo
siblen Persönlichkeit zugeordnet. Der sogenannte Haftstupor, das ein
fach wortlos ablehnende Verhalten entspricht sicher nicht einer be
stimmten Persönlichkeit. Das gleiche g ilt von den paranoiden 
Haftreaktionen, die meist handgreifliche Zweckreaktionen sind, teÜs 
aber auch untendenziöse Reaktionen im  Sinne einer echten Verstim
mungsreaktion, wie sie nicht selten auch m it halluzinatorischer Färbung 
in  der Einzelhaft Vorkommen. Auch das sogenannte Ganser sehe Syn
drom, das der Simulation sehr nahestehende, ja  m it ih r allermeist 
identische Vorbeireden und Sichdummsteilen ist wie verständlicher- 
weise alle simulativen Reaktionen weitgehend übercharakterologisch. 
Alle diese Reaktionen, die zum Teil recht schwer von in  der H aft aus- 
brechenden Schizophrenien zu unterscheiden sind, können hier nicht 
mehr geschildert werden; sie erforderten eine eigene Bearbeitung.

Die s tra fre c h tlic h e  B e u rte ilu n g  der Delikte von Psychopath^1 
zu erörtern, liegt auch außerhalb unseres Themas. Unsere eigenen An
schauungen darüber ergeben sich m it Notwendigkeit aus unserer Grund
auffassung der psychopathischen Persönlichkeiten. Wenn man von 
Bewußtseinstrübungen und Kombinationen m it hochgradigem Schwach
sinn absieht, kommt § 51 Abs. 1 StGB, niemals in  Frage. Auch Absatz 2 
würden w ir Psychopathen n u r ganz ausnahm sweise einmal zü' 
billigen. Auszuführen, in  welchen Fällen das geschehen kann, erfordert6 
wieder eine eigene Untersuchung, ebenso die Frage der Sicherung uim 
Verwahrung. Alle diese praktischen Wege können nur dann m it Erfolß 
gegangen werden, wenn man sich darüber eindeutig klar ist, was Psy' 
chopa then  sind.
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S c h r i f t t u m .
I' Das gesamte w ichtige S ch rifttu m  über psychopathische Persönlichkeiten 

hdet sich in  meiner S ch rift: D ie psychopathischen Persönlichkeiten, 3. A u fl., 
eiPzig UIKi  W ien 1934. Ferner wäre heranzuziehen: E . K a h n : D ie psycho

t i s c h e n  Persönlichkeiten, H andbuch der Geisteskrankh. V , B e rlin  1928. 
w . die krim inalb io logische Psychopathenfrage is t unerläß lich das seinen T ite l 
£ed: überschreitende Buch von K . W ilm anns: D ie  sogenannte verm inderte 
ürechnungsfähigkeit, B e rlin  1927. D ie Ergebnisse genealogischer Psycho- 

^athenforSchung faßte zusammen F r. Stum pft: F o rtsch ritte  der Neur. und Psych. 
t ' 167 (1937). D ie neueste Untersuchung darüber is t von H . Riedel: Z. Neur. 
59' 597 (1937)-

I I .

Die kriminal-biologische Untersuchung des 
Gemütslebens.

Irj38‘ H . 8 Schröder, D ie krim ina l-b io logische Untersuchung usw.

i n Prof. Dr. med. P au l S chröder, D irektor 
Nervenklinik in  Leipzig.

der Universitäts-

Strafrecht bedroht m it Strafe denjenigen, welcher zuungunsten 
^ 'le re r (seien es Einzelne, Gruppen oder die Gemeinschaft) handelt 

'5 er zu handeln versucht, nicht wer zu seinen Ungunsten handelt; 
trafrecht fordert ein bestimmtes Maß von ethischem, rücksichtsvollem, 

| u*em Verhalten; gut sein heißt aber hier stets gut sein zu andern, 
^ ücksicht nehmen auf andere, auf deren Rechte, Lebensnotwendigkeiten 
^  berechtigte Gefühle.

Daß der Mensch, wie jedes Lebewesen, zu seinem Nutzen handelt,
seine Selbsterhaltung, seine Selbstgeltung käm pft, güt allen als 

% stverständlich; daß das in  seiner Natur und seinem Wesen tie f ver
l e i t  ist, darüber sind sich alle einig. Lebhaft um stritten w ird jedoch 
^  Präge nach dem Vorhandensein von eben solchen seelischen Ge- 

^enhe iten  im  Menschen, die in der Richtung auf die Förderung der 
äderen hin wirken, und nach Genese und Bedeutung solchen „a ltru is ti- 

_chen« Handelns AUe Streitigkeiten in  der E th ik und M oralistik führen 
uf diese Frage zurück, seit Jahrtausenden; schwere Kämpfe sind darum 

^getragen worden; denn auch Begriffe wie Erbsünde und Gnadenwahl, 
ßrkheiligung und Prädestination münden letzten Endes in die Frage, 

pb auch das „G u t“ - wie das „Schlecht“ -Handeln an besondere seelische 
^ egebenheiten geknüpft ist, bzw. in  welchem Umfang und in  welchem 
j Usmaß das bei verschiedenen Menschen der Fall is t1). Die gesamte 
uebre vom Verbrechen, vom Verbrecher, von der Strafe, ihrem Sinn 
bd ihrem Erfolg ist ebenso eng damit verknüpft.

1 Der Streit darum ist zu allen Zeiten groß gewesen. Schon Aristoteles 
^¿der^N ikom ach ischen E th ik dem Satz von Plato gegenüber, „daß

^  - ) P. Schröder: K ind liche  Charaktere und ihre  A bartigke iten , Breslau 1931 • 
¡1 r ,eys-: K inderpsych ia trie . Monatsschr. f. Psych. u. Neurol. Bd. 99, 1938. 
x^ eim e: Zu r Phänomenologie des Gemüts. Ztschr. f. K inderforschung Bd. 40,
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alle Bösen in  allen Stücken unfreiw illig böse seien“ , gelehrt: Die TugeP 
steht in  unserer Macht und ebenso auch die Schlechtigkeit, Schlechtigkel 
is t etwas freiwilliges, es steht bei uns, tugendhaft oder lasterhaft zu seih/ 
w ir selbst sind in  gewissem Sinne Miturheber unserer Beschaffenheit' 
Das X V III. Jahrhundert hat besonders gern die ursprüngliche seelisch6 
Gleichheit aller Menschen betont und gelehrt, der Charakter des Mensche'1 
hänge vollständig von den Umständen ab, in denen er geboren sei; eS 
komme also darauf an, die Umstände, d. h. die charakterbildenden Fah' 
toren, so zu gestalten, daß der Mensch tugendhaft, gut wird, sozial fühl 
und w irk t (Robert Owen, geb. 1771); der Mensch werde weder gut nod1 
böse geboren, er habe keine angeborenen Ideen und Neigungen, er korw116 
als ein gänzlich gleichgültiges Wesen zur W elt (Morelly, Code de la natur6’ 
1:755); die menschlichen Triebe und Leidenschaften seien sämtlich glll> 
sie würden bei richtigem Spielraum zur Glückseligkeit führen, die Aufgahe 
sei also, durch passende soziale Einrichtungen ihnen diesen Spielraum 211 
gewähren (Ch. Fournier 1808). ,

Von diesem Glauben an die alleinige Bedeutung der Umstände ufl 
Einrichtungen fü r das ethische Denken und Handeln der Menschhe1 
reicht sehr vieles bis in unsere Zeit herein. Pädagogisches Allmacht5' 
gefühl, kriminalistische Lehren und Strafrechtspraxis haben daran immef 
wieder Nahrung gefunden. ,

Bis in sehr alte Zeiten zurück reicht zweitens die Begründung m1 
Erklärung ethischen, altruistischen Handelns durch den Inte llekt, d. F 
durch hemmende Vorstellungen von der Zweckmäßigkeit, oder von defl 
Notwendigkeiten, welche sich aus dem Zusammenleben Vieler ergebet1. 
Besonders kraß haben w ir diese Auffassung noch in den letzten Jahr' 
zehnten bei den Psychoanalytikern, Individualpsychologen und vef' 
wandten Schulen angetroffen. Nach ihnen gibt es kein Gemüt, kein Mw 
gefühl, kein Gemeinschaftsgefühl als besondere anlagemäßige seelisch 
Eigenschaft, sondern nur egoistische Triebe und ihren W iderpart, d6'1 
Verstand, die Vernunft; bei ihnen ist deshalb auch immer von ethische11 
(d. h. nicht-egoistischen, kontraegoistischen) V o rs te llu n g e n , Erken*1* 
nissen und Begriffen die Rede, nicht von ethischen Regungen oder Ge 
fühlen. Nach S. Freud sind es Vernunft und Einsicht, die dem Menschel1 
helfen können, sich zum „Triebverzicht“ , zur Triebentsagung zu erhebe*1' 
und die ihn gegebenenfalls auch berechtigen, andere zu solchem Verzieh^ 
durch Zwang zu nötigen. Trieb zum Guten ist dann überhaupt ein W ideÎ  
sprach in  sich. So w ird dem Gefühl der Menschenliebe und Güte der ve* 
standesmäßige Verzicht auf egoistisches Handeln untergeschoben. Uä 
hat schon Wilhelm Busch in seiner stets den Nagel auf den Kopf treffend® 
Ausdrucksweise m it dem Vers karrik ie rt: „Das Gute, dieser Satz ste*1 
fest, ist stets das Böse, das man läß t."

Daß Zweckmäßigkeits-Überlegungen fortgesetzt das menschlj® 
Handeln und Verhalten andern gegenüber beeinflussen, kann mc 
zweifelhaft sein. Aber das berührt gar nicht die Frage nach dem 
handensein von Gemüt im  Menschen, weist nur darauf hin, daß, wie ^
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alle wissen, gleich oder ähnlich erscheinende Handlungen verschieden
e r  mehrwurzelig sein können, und daß in  außerordentlich verschiedenem 
Ausmaß bei dem einen diese, bei dem andern jene Wurzel uberwiegt.

Das gleiche g ilt fü r Zweckmäßigkeitsüberlegungen wie fü r die vielen, 
durch Erziehung, Standes- und Berufszugehörigkeit erzeugten An
schauungen und Maximen, z. B. nach E. Kretschmer2) bei Menschen aus 
stark religiös denkenden, orthodoxen oder pietistischen Kreisen, aus 
•berufen m it starren Standesansichten und in  bestimmten Lebens
situationen (Gouvernanten, klassenkämpferische Fabrikarbeiter). Auch 
hei ihnen hängt, wie Kretschmer betont, die Fähigkeit und Bereitschaft, 
Uach diesen Maximen zu handeln, oder aber über ihnen in  schwere seelische 
Konflikte zu geraten, von ihren psychischen Gegebenheiten („Tempera- 
Uient und Triebanlage“ ) ab. W ir würden sagen: bei solchen Menschen 
bestimmt ceteris paribus vor allem der Grad des Gemütes, ob die anerzoge- 
Uen Maximen unbekümmert um andere durchgesetzt werden und wie das 
geschieht, oder ob innere Konflikte die Durchsetzung der Maximen ver
hindern und gegebenenfalls sogar, worauf Kretschmer hinweist, zur Ent
wicklung von Neurosen und reaktiven Psychosen Veranlassung geben. 
Kur m it dieser Einschränkung ist auch der Satz von Kretschmer zu ver
gehen, „daß im  Charakteraufbau der meisten Menschen nichts so sehr 
Im plantat und nichts so wenig konstitutionelles Eigengewächs ist, wie 
ihre ethischen Anschauungen". Im plantierte ethische Anschauungen und 
Maximen haben eben nichts m it der seelischen Richtung des Gemüts 

tun, wenn man darunter versteht, wie hier umschrieben w ird, einen 
bauernd Richtung gebenden Faktor im  Seelischen, m it welchem Nütz
lichkeitsüberlegungen und milieubedingte Implantate fü r das Handeln 
höchstens in Wettbewerb treten können.

Spricht man dann, wie Kretschmer in  dem angeführten Satz, von 
C h a ra k te r, so muß man sich auch über diesen Begriff absolut klar sein. 
Kretschmer is t nur der W ortführer fü r viele, wenn er darunter etwas 
Zusammengesetztes verstanden wissen w ill, aus Anlage und Faktoren 
ber Außenwelt, zu denen noch ein „zweckvoll-rationaler Überbau hin- 
zukomme. Dann ist Charakter eine Resultante, welche im  Laufe des 
Lebens wechseln oder sich verschieben kann, jeweils unm ittelbar erkenn
bar aus den Gesinnungsäußerungen und Handlungen, nicht etwas Kon
tantes, das man als solches in Rechnung setzen könnte.

Vorzuziehen ist dem gegenüber die andere Verwertung des Begriffes 
Charakter, welche ihn gleich setzt lediglich der Summe der angeborenen 
seelischen Gegebenheiten und Richtungen eines jeden Menschen. Dann 
haben w ir, richtig gesehen, in  ihm eine Konstante3), und es w ird unsere 
Aufgabe sein, ihre Gegebenheiten und Grundrichtungen bei jedem Ein- 
Zelnen festzustellen. Dann vermögen w ir eine Charakterologie zu treiben 
Und aufzubauen, die hinter dem bloßen Verhalten in gegebenen Situ

2) E . Kretschmer: M edizin. Psychologie, 3. A u fl. 1926, S. 167.
3) V g l. z. B. H euyer: le caractère d ’un in d iv id u  ne change pas plus que la 

c°u leur de ses yeux.
^schr. f. Kriminalbiologie. 1938. H . 8.



ationen die großen konstanten Wesenszüge eines Menschen sucht und 
auf dem Boden der Kenntnis von ihnen ein W ertigkeitsurteil und eine 
pädagogische Prognose abgeben kann. Die äußeren Faktoren können wir 
vielfach ändern, auf den rationalen Überbau vermögen w ir einzuwirken, 
auf das Charaktergrundgefüge nicht, m it dem müssen w ir rechnen4)-

Daß im  seelischen Gesamtgefüge eine fü r das altruistische, „gute' 
Fühlen, Denken, Handeln richtunggebende besondere Seite vorhanden 
ist, w ird wieder mehr und mehr anerkannt. Es hat sich fü r sie der Name 
Gem üt eingebürgert. Ihre Anerkennung und Umgrenzung stammt insbe
sondere von Psychiatern, denen gelegentliche „Monstra“  m it ungewöhn
lich großem Defekt in  dieser Richtung durchaus geläufig sind. Auf das 
gleiche hat wohl schon Anton gezielt m it seiner Bemerkung: „W ir alle 
sind in der Anlage nicht nur als Menschen, sondern auch als Mitmenschen 
organisiert, einem Vollwertigen darf nie die wichtige, wenn auch wenig 
beachtete Leistung der Einfühlung in  andere versagt sein.“  Albert 
Schweitzer lehrt: „E th ik  ist ein aus einer Nötigung kommendes Erleben 
der Verantwortung um alles Lebende“  5), und in  ähnlichem Sinne spricht 
L. Klages von der „E hrfurcht vor dem Lebendigen“ , in  welcher der echte 
Gemeinschaftsgeist wurzele, der als wirkende Macht unablässig zugegen
sei im  Fühlen, Urteilen, Handeln.......... aus welcher die Fäden gesponnen
werden zwischen Seele und Seele, zwischen Seele und Landschaft, zwischen 
Einzelseele und Seele des Volkes.

Auch hier sind intellektualistische Deutungsversuche nicht am 
Platze. Gemüt ist eine seelische Seite fü r sich. W ir vermögen deshalb 
z. B. Aloys Fischer 6) nicht beizupflichten, wenn er die grundlegenden 
Ursachen der Abartungen und Fehler der sozia len Einstellung nicht 
in  einer Verkehrtheit der Triebe oder Mangelhaftigkeit der Gefühle sucht, 
sondern in der Unentwickeltheit der Begriffe und Anschauungen von der 
sozialen W irklichkeit. Die jeweilige soziale W irklichkeit in  einer Gemein
schaft is t abhängig von der Charakterartung derjenigen, welche die Macht 
und den Einfluß haben, nicht von dem Entwicklungsstadium ihrer ver
standesmäßigen Begriffe und Anschauungen.

So wenig Gemüt m it dem In te llekt zu tun hat, so wenig darf es 
seelenkundlich den Gefühlen zugerechnet werden, so gern es auch von 
Psychologen als deren „höhere“  Stufe, zusammen m it den ästhetischen,

4) E rw ähn t sei, daß C harakter auch noch in  einem d r itte n  Sinne benutzt
w ird : m it dem W e rtu rte il des Guten, Stetigen, Ethischen, das n u r wenige, 
eben die „ m it  C harakter“  besitzen. In  diesem Sinne gebraucht Kerschensteiner 
das W o rt; auch Gehlen m e in t w ohl Ähnliches, wenn er C harakter das System 
erworbener H altungen nennt.

6) Albert Schweitzer (Aus meinem Leben und Denken, 1931) dehnt Gemüt, 
Nächstenliebe, M itge füh l auf alles Lebende überhaupt aus, so daß ihm  als 
Theologen und E th ike r Bedenken auftauchen, wenn er als A rz t in  A fr ik a  Neger 
von S chla fkrankheit he ilt, aber dabei Unmassen von  lebenden K rankhe its 
erregern tö ten  m uß; cfr. die indischen Yogi.

6) Aloys Fischer: V o rtrag  auf dem I I .  Kongreß f. Heilpädagogik, München, 
1924.
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e%iösen, künstlerischen usw. betrachtet w ird, angeiangen m it dem 
chmerz bei Stich bis zum Gefühl der Erbauung an einem großen Kunst- 
,erk oder des Ekels an einem Stück entarteter Kunst 7). Gefühle be- 

S eiten, ständig plänkelnd, jedes seelische Geschehen, bald nur in leisen 
önungen, bald in  großer Stärke, sie treten stets nur auf in  Begleitung 

Wahrnehmungen (oder den Erinnerungen daran) und schwinden 
11 ihnen. Das tr if f t  fü r das Gemüt nicht zu, so wenig wie fü r die übrigen, 

j  eicherweise als Richtungen des Charaktergefüges in Betracht kommen- 
etl Seiten nebst dem allgemeinen Antrieb und der Grundstimmungslage8) ; 
le alle sind feste Gegebenheiten, wirken als solche ständig richtunggebend 

haben m it Fühlen, Erfühlen an sich nichts zu tun. Von Bedeutung für 
„le A rt und die Intensität der das Vorstellen und Handeln begleitenden 

efühle ist dann allerdings auch das Gemüt; beispielsweise w ird bei dem 
deben einer Tierquälerei oder sonst einer Roheitshandlung der Gemüts- 
dfte wesentlich andere Gefühle haben als der Gemütsreiche, jener etwa 

der Schadenfreude, dieser das der Empörung und des Zornes. Aber 
lebesfähigkeit, Gemüt ist an sich kein Gefühl.

Von da aus werden uns auch verständlich die kriminologisch wich
e n  G e fü h le  der Reue und des sch lechten Gewissens; sie tauchen 

J r* Wenn der genügend Gemütsreiche sich nachträglich darüber klar 
, lrd, daß er bei einer bestimmten Gelegenheit, sei es unter Verlockung 
ürch andere, sei es im  Affekt usw., selbstischer und rücksichtsloser, 

pgebenenfalls auch brutaler gehandelt hat, als sonst seinem Wesen und 
^besondere seinem Gemüt entspricht; der Gemütsbare kennt die Reue 
,lcbt und hat kein schlechtes Gewissen. (Etwas anderes ist die „Reue“  
es Alternden über verpaßte Gelegenheiten zu Genüssen usw.; die kann 
cb jederzeit der Gemütsarme haben.) 

ĵ . Im  seelischen Gefüge entspricht einem Plus an Egoismus durchaus 
kh t ein entsprechendes Minus an Altruismus und umgekehrt; vielmehr 

Hh'bt auch der gemütsreichste Mensch „Egoist“  m it seinem berechtigten 
Notwendigen Maß von Selbsterhaltungsstreben. N ur-E go ist ist der 

^ emütsbare. Der ewige, allen andern nie lösbare K on flik t zwischen 
eiden seelischen Richtungen im  Denken und Handeln ist das Problem 

^  es in  Gemeinschaften lebenden Menschen. Die Problematik sinkt bei 
k®1*1 Einzelnen m it dem Ausmaß seiner Gemütsarmut; der Gemütsarme 
^N nt die seelischen Konflikte in dieser Richtung wenig oder gar n icht; 
k r die Folgen davon (Bestraftwerden usw.), welche naturgemäß ganz 
^sonders ihm nicht erspart bleiben in  einer Gesellschaft, die auf der 
^herung^eines Mindestmaßes von Rücksichtnahme und Menschenliebe

v0n h Liebe, Teilnahme, M itle id , Anhäng lichke it, H ingabe usw. werden z. B . 
ijj 3iu r t  Schneider, Pathopsychologie der Gefühle und Triebe, Le ipzig  I 935> 
eri '/er langen Reihe von Gefühlen, beginnend m it den sinnlichen Gefühls- 
^ A ^ s e u  (die von den Em pfindungen n ich t im m er scharf abgegrenzt 
ein fien können), über die V ita lgefüh le , endend m it den seelischen Gefühlen, 

§eL ig t als „F rem dw ertge füh le“  neben den Selbstwertgefühlen. 
l Q ) -£*• Schröder: Gefühle und Stimmungen. Festschrift fü r  L . Klages, io . 12. 

2‘ J- A . B a rth .
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bei allen aufgebaut ist, fehlt ihm aus seiner Anlage heraus der Sin11’ 
auf den ihm erwachsenden Widerstand reagiert er, je nach seinem soh 
stigen Gefüge, m it kluger Umgehung und Vermeidung der K o n flik t’ 
oder aber m it Unwillen, Trotz und Verbittertheit über das, was man vo11 
ihm verlangt. Auch das g ilt selbstverständlich immer wieder in  allen Ab' 
Stufungen und Graden. W irklich schwerste Gemütsarmut, Gemütsbar 
heit, ist ein seltenes Vorkommen unter den Menschen.
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G em üt ist eine seelische Seite oder Richtung des Menschen (uP 
der Tiere), unabhängig von anderen gleich zu bewertenden Seiten, lil 
sehr verschiedenem Ausmaß bei jedem einzelnen Individuum  vorhandel1 > 
jeder bringt davon sein Teil m it, ihm so eigen wie Körpergröße, Muske 
kraft, Haarfarbe und vieles andere „Konstitutionelle“ , der eine reichlich’ 
der andere wenig, der eine sehr viel, der andere erschreckend wenig, ge 
legentlich bis ins Monströse, in  allen Abstufungen, innerhalb dessen, 
als Durchschnittsbreite g ilt, wie darüber oder darunter. Ih r Ausmaß lS 
bereits bei kleinen Kindern feststellbar 9).

D ie W ortbezeichntm g Gemüt, m it Vorliebe von Psychiatern benutzt, ha, 
begonnen sich e inzubürgern10 11). Ih re  Ü bertragung in  fremde Sprachen stößt 
Schwierigkeiten. . ,

Das .W ort Liebe, das sonst in  B e trach t käme, is t im  Deutschen zu v,e  ̂
s inn ig11). D ie  romanischen Sprachen haben wenigstens zwei W ortstäm m e v° . 
verschiedener Bedeutung: am or (amour, amore und als Verbum  amare, a i® e < 
und zweitens caritas (charité, caridad usw. und als Verbum  diligere) ; w ir  müsse 
schon von Nächstenliebe oder ch ris tlicher Liebe sprechen, um  n ich t m ißve 
standen zu werden. Im  griechischen Neuen Testam ent steh t da fü r übera ll Agap ’ 
das bereits die Vu lga ta  selbstverständlich m it caritas übersetzt.

Verf. m acht dementsprechend selber gern Gebrauch von  dem W o rt Ag^P. 
fü r  Gemüt, sowie von agap und anagap fü r  gemütsreich und gemütsarm. Dab^ 
können h ier außer B e trach t bleiben die W andlungen des Begriffes Agape s<3 
dem U rchris ten tum  schon während der ersten christlichen Zeiten.

Wenn w ir demnach unter Gemüt (Agape) eine Gegebenheit dj®® 
Seelischen verstehen, die nicht allein, sondern m it einer ganzen Rel1? 
anderer solcher Gegebenheiten zusammen dem Denken und Hände 
ständig die Richtung geben, dann werden w ir auch nicht erwarten, 
es einen bestimmten, umrissenen T ypus des Gemütsarmen gibt. TyP1̂ 
sieren kann ohnedies immer nur den W ert haben, zwecks rascher Ve( 
ständigung auf das Hervorstechen einer besonderen „akzentuierten ’ 
nicht „determinierenden“  (Lersch) Seite oder eines Komplexes von solche.̂  
hinzuweisen; fü r die Kennzeichnung und Bewertung eines EinzelindiU 
duums genügt es nie; jeder Einzelne jedes „Typus“  unterscheidet s1

9) L . K lages: N ich ts is t angeborener als der G rad der L iebefäh igke it el° e 
Menschen, L iebelosigkeit is t ein Begabungsmangel.

10) Ziehen b rauch t fü r  G em ütsarm ut: H ype th ie  und Anethie. . jj
11) D ie vie len Versuche, den B eg riff Liebe (im  Deutschen) als psycholog1̂  

e inheitlich  zu retten, sind säm tlich  zum Scheitern v e ru r te ilt ; vg l. Verf., K l0 
Charaktere usw. 1931, S. 73.



jedem andern durch sein sonstiges Gefüge, das nicht nur Beiwerk ist, 
s°hdern entscheidende Bedeutung haben kann.

Als wichtige andere Gegebenheit kommt in  Betracht der In te l le k t ,  
die Höhe, das Ausmaß der verstandesmäßigen Begabung, in  allen Ab
stufungen, vom Schwachsinn, zum Durchschnitt, zur hohen Begabung, 
Zu® Genialen. Nie sind jemals ungewöhnliche Charaktereigenschaften 
'Weh Minderbegabung erklärbar.

Eine weitere seelische Seite ist der H a lt  eines jeden Menschen, der 
Grad seiner Bestimmbarkeit durch andere, seine Führbarkeit oder Ver
führbarkeit. Von gleicher W ichtigkeit ist das allgemeine G e ltungs
streben, ferner die P han tas ie  (bzw. Nüchternheit). Bezeichnend fü r 
jeden Menschen sind das Maß seines allgemeinen A n tr ie b e s  (Regsam
keit einerseits, Indolenz andrerseits), seine G runds tim m ungs lage , 
'fie Konstanz oder Inkonstanz seiner Stimmung, die Lebhaftigkeit seiner
Gefühle12).

Ziehen w ir in  Betracht, daß erst alle diese Faktoren und Gegeben
heiten zusammen das seelische Gefüge eines Menschen ausmachen, dann 
eichtet ein, wie unterschiedlich letzten Endes in  ihrem Verhalten und 
R udeln auch diejenigen Menschen sein müssen, welche w ir unter dem 
Kennwort Gemütsarme bzw. Gemütsreiche zusammenfassen.

Das reichste und beste Tatsachenmaterial darüber ist bisher an 
Kindern gesammelt worden, meist an solchen, die gern m it dem miß
verständlichen W ort „Psychopathen“  benannt werden, die in  besonders 
h°hem Maße Erziehungsschwierigkeiten machen und m it denen sich ins
besondere auch der Jugendrichter zu befassen hat. Unter ihnen fallen die 
Kinder m it hohen Graden von Gemütsarmut stets schon sehr früh auf, 
^  h. sobald überhaupt eine zuverlässige Beurteilung ihres seelischen 
Gefüges möglich ist; M ütter machen nicht selten nachträglich darüber 
®ehon aus den frühesten Lebenszeiten entsprechende Angaben, was später 
ür die kriminalpsychologische Diagnose von W ichtigkeit sein kann. 

Kiese Kinder fallen um so stärker auf, wenn sie, wie nicht selten, aus 
’>§utem M ilieu“  stammen, und wenn sie zudem intelligent oder selbst 
ü°chintelligent sind. Ausgesprochen gemütsarme Kinder wirken oft 
ei§enartig unkindlich, frühreif und altklug, halten mehr zu den älteren 
ünd werden von Fernerstehenden, die nur kurz m it ihnen zu tun haben, 
gern gesehen und überschätzt. Aber der äußere Aspekt kann auch ganz 
anders sein. Charakteristisch ist fü r sie alle stets: sie sind überall sofort 
f 11 Hause, unterscheiden nicht zwischen ihrem Heim und sonstwo, kennen 
kriu  Heimweh, trennen sich unbekümmert von den Eltern, haben keine 
Keigung zu Zärtlichkeiten und kein Bedürfnis danach; sie laufen fort und 
stromern herum, richtiger, sie b le ib e n  fo rt und haben nicht (oder sehr 
viel weniger) den Zug in  sich, an ih re n  Familientisch, in  ih r  Bett zurück- 
Zukehren12a) ; es fehlt ihnen an Bindungen, sie schließen sich nicht an, sie

12) Siehe im  einzelnen: Schröder, 1. c. K ind liche  Charaktere usw.
12 a) Schröder, Das F o rtlau fen  der K inde r. Diese M tschr. Bd. V I I I  (1911).
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besitzen keine Freunde im  wahren Sinne des Wortes; sie lügen unbefangen« 
stehlen und nehmen fort, hängen aber auch nicht an ihrem Besitz 
rechtmäßigem wie unrechtmäßigem —, sondern geben ihn bei Gelegenheit 
ebenso unbekümmert wieder fort.

Jenseits etwa des 14. Lebensjahres pflegt sich das äußere Geprage 
bei den Gemütsarmen zu ändern, aber die geschilderte Bindungslosigkeh 
und was sich daraus ergibt, bleibt durch das ganze Leben gleich. Es über' 
wiegt dann in  der Regel ein mehr brutales, trotziges, verbittertes, oder 
auch ein mehr stumpfes, indolentes Wesen, das die schlimmsten unter ihnen 
zu der bekannten Crux der Erziehungsanstalten macht, zu den schwers* 
Erziehbaren „m it verbrecherischer Neigung“ , zu den „Unverbesserlichen' 
der Autoren. Es ist wiederholt möglich gewesen, den Übergang der einen 
A rt in die andere m it zunehmendem A lter zu verfolgen, so daß, mindestens 
fü r diese, der allmähliche Umschlag als sekundär, als Produkt der Uni' 
gebung, als Reaktion auf Erziehungsversuche und Bestrafungen aufgefaßt 
werden kann13). Nach welcher Richtung hin diese Jugendlichen ,4e' 
agieren“ , auch wieder von ihrem sonstigen seelischen Gefüge abhängt-

Späterhin, m it der weiteren Entwicklung der Persönlichkeit untef 
dem Einfluß der Verhältnisse und Erlebnisse, w ird der Gesamtaspekt 
zunehmend mannigfaltiger. Es kann dann, namentlich wenn die Gemüts' 
armut nicht übermäßig groß ist, schwierig werden, ihre Bedeutung h11 
Charaktergesamt neben a ll den andern Wesenszügen zu erm itteln; und 
doch ist gerade die Feststellung ihres Ausmaßes von hoher Bedeutung 
fü r die soziale Wertung, fü r die pädagogische Prognose und fü r die kriflü ' 
nalbiologische Beurteilung. Dabei kann es sich nach allem Gesagten nie 
etwa darum handeln, ob Gemüt vorhanden ist oder nicht, vielmehr stets 
um möglichst differenzierte Schätzung, in  welchem  U m fang es vof' 
handen ist. Nichtbeachtung der Gemütsseite muß zu Fehlschlüssen 
führen.

Auf die Bedeutung der übrigen Seiten und Richtungen des seelischen 
Gefüges fü r das Gesamtbild ist bereits hingewiesen worden. Es ist leicht 
verständlich, daß ein Gemütsarmer beispielsweise m it guter Inte lligent 
aber geringem Eigenhalt und wenig In itia tive  kriminalpsychologisch 
wesentlich anders zu beurteilen sein w ird, als ein Mensch m it der gleichen 
Gemütsarmut und der gleichen Intelligenz, aber m it viel Eigenhalt und 
reichem Antrieb; letztere bilden das Gros der „schweren Jungen“ ’ 
erstere werden, wenn sie auf die Verbrecherlaufbahn geraten, mehr M it
läufer sein, aber gerade wegen ihrer Gemütsarmut besonders gefährlich 
M itläufer. Dieses Beispiel vermag der Kundige leicht nach vielen Seiten 
hin zu variieren. Maß des Geltungsbedürfnisses, der Phantasie, Stic1' 
mungslage, Reizbarkeit geben, jedes fü r sich, andere Färbungen u h  
Besonderheiten. Krim inalistisch wie pädagogisch-prognostisch (Erzieh' 
barkeit in  der Strafanstalt, in der Verwahrung usw.) bleibt aber vor allen1

ls) P . Schröder: D ie geistig M inderw ertigen und die Jugendf ürsorgeerziehuflS- 
Zeitschr. f. d. ges. Neur. u. Psych. Bd. I I I ,  1910.
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bedeutungsvoll das Ausmaß an Gemüt, weil w ir gerade von ihm wissen, 
^aß es das ganze Leben hindurch konstant und kaum beeinflußbar is t14), 
und weil w ir andererseits wissen, daß Besserbarkeit durch Erziehung 
s*ets dann am leichtesten ist, wenn der Zögling (oder Sträfling) ein ge
igendes oder gutes Maß Gemüt besitzt, m it dem er an den Erzieher 
gebunden werden kann oder sich bindet. Guter Verstand allein ist dem 
gegenüber ein zweifelhafter und, trotz des allgemein starken Glaubens 
i  ihn, oft versagender Umweg fü r die Erzielung eines besseren morali- 
Schen und sozialen Verhaltens. Sieht man das ein, dann w ird man auch 
ganz besonders von der Notwendigkeit überzeugt sein nicht nur einer 
gewissenhaften Prüfung in der Richtung Gemüt, sondern auch einer 
strengen Umschreibung dessen, was darunter zu verstehen ist; viele Miß- 
Verständnisse haben gerade eine allzu sorglose Verwendung des Begriffes 
Gemüt zur Grundlage. N icht alle egoistischen und unsozialen Verhaltens
weisen sind durch Gemütsmangel bedingt, sie können ganz andere seelische 
Grundlagen haben; dementsprechend sind dann auch ihre Bewertung 
Wie ihre pädagogische Prognose und Therapie völlig anders15).

Zum Ausdruck kommt Gemütsreichtum  nicht nur in der Rück- 
siehtnahme auf andere Menschen und in der Bindung an sie, sondern 
ebenso in  dem Gebundenwerden und Gebundenbleiben an Dinge und 

Situationen. Dem Gemütsarmen geht die Neigung ab, gewohnte Ge
brauchsgegenstände des Alltags und ebenso die bekannten Situationen 
Seiner Umgebung unbekannten auf jeden Fall vorzuziehen. Der Nicht- 
Sexnütsarme „lie b t“  die Dinge, die um ihn sind, sie sind ihm wert, er 
bängt an ihnen, auch wenn sie nur Dutzendware darstellen und fü r andere 
’•Kitsch“  sind; dem Gemütsarmen geht diese Bevorzugung ab, Besitz
verlust rührt ihn weniger; Heim, Heimat, Eigentum haben fü r ihn nicht 
denselben W ert wie fü r die anderen, er kennt nicht in dem Maße, wie 
aadere, „sein“  Bett, „seinen“  Tisch, „seine“  Familie und all das viele 
” Ur»s“  Gehörige, das uns um gibt; nur fü r ihn g ilt tatsächlich das alte 
>>ubi bene, ib i patria“ , fü r die Mehrheit g ilt: ubi patria, ib i bene. Bereits 
bei Kindern, die gemütsarm sind, bestaunen w ir andern immer wieder 
dle Leichtigkeit, m it der sie von einer Situation zur andern wechseln, 
die Raschheit, m it der sie die vorhergehende vergessen, ohne auch an die 
neue Bindung’zu finden, und die Achtlosigkeit, m it der sie weggeben oder 
verlieren, was ihnen gehört oder was sie sich angeeignet haben. Für die 
Beurteilung des Gemüts sind solche Feststellungen zuverlässiger und 
aufschlußreicher, als etwa die Berichte von Tierquälereien und anderen 
gelegentlichen Roheiten, die an sich nicht Gemütsarmut zu beweisen 
brauchen und die insbesondere während der Beobachtung und Unter
te ilu n g  durch intellektuelle Steuerung vermieden oder aber bestritten
Werden.

14) P. Schröder: D er B eg riff der Psychopathie bei K indern. B erich t über den 
• Kongreß f. Heilpädag., Le ipzig  1928, S. 222. . _ ,

V . u ) Siehe F . Kram er und R. v. d. Leyen: E n tw icklungsverlaufe  usw. in  Z. f. 
ln derforschung, Bd. 44, 1935. S. 224— 228-
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Namentlich von angelsächsischer und französischer Seite her sind 
mancherlei e th ische Tests ersonnen worden, nach denen das Maß 
der moralischen Gesinnung errechnet wird. Sie sind vie l um stritten und 
kommen wohl höchstens als Ersatz und Ergänzung in  Betracht. Sie 
erinnern o ft allzu sehr an das Befragen von Farbenblinden, die trotz ihrer 
Farbenblindheit w is s e n , daß Bäume grün und Erdbeeren rot sind.

Auch die ernsthafte wissenschaftliche G rapho log ie , der w ir sonst 
sehr viel fü r die Charakterkunde zu verdanken haben und die uns man
cherlei Unterstützung fü r das Verständnis von Charakteren gibt, besitzt 
fü r die seelische Seite des Gemüts anscheinend keine sicher verwertbaren 
Kennzeichen.

Rohes, abstoßendes Verhalten t r o tz  ausreichenden oder selbst guten 
Maßes von Gemüt kann seine Wurzel haben in  Milieu-Einflüssen und 
Gepflogenheiten, in  Reaktionen, Überkompensationen, Trotzeinstel
lungen. Den Beobachtungsabteilungen werden nicht selten Jugendliche 
zugeführt, deren Wesen und Verhalten zunächst durchaus den Eindruck 
des Gemütsarmen oder Gemütsbaren macht und die dann doch damit 
überraschen, daß sie ohne alles Zutun allmählich das Rohe, Wüste, 
Trotzige abfallen lassen und die ersten Äußerungen der Liebefähigkeit 
und Liebebedürftigkeit zu erkennen geben, zunächst schüchtern und 
versteckt, dann immer deutlicher, während die tatsächlich Anagapen 
sich meist wohl zügeln lassen, aber ohne Bindung, ohne Rücksichtnahme 
auf die andern, ohne Erlebenstiefe bleiben, auch noch nach Wochen und 
Monaten. Es ist damit in  den Strafanstalten usw. nicht anders: die 
bloßen Reaktionen des Trotzes, des Hasses fallen ab, sofern sie nicht 
weiter künstlich genährt werden, bald schneller, bald weniger schnell, 
und der Kern des Gemütes t r it t  hervor. N icht wenige K ritike r an dem 
Begriff Gemüt und seiner Bedeutung fü r das seelische Gefüge übersehen 
die Unterscheidung zwischen bloßer Verhaltensweise und ihren seelischen 
(charakterlichen) Bedingtheiten; sie kommen dann leicht dazu, den 
scheinbaren Erziehungserfolg bei den ersteren, deren Roheit fü r uns nicht 
Ausdruck von Gemütsarmut war, gegen die Lehre von der weitgehenden 
Unbeeinflußbarkeit eines Gemütsdefektes anzuführen, andererseits di® 
pädagogischen Mißerfolge bei letzteren lediglich der Unfähigkeit oder 
Ungeeignetheit der Erzieher usw. in die Schuhe zu schieben und damit 
ihre ablehnende Stellungnahme gegenüber der Auffassung des Gemütes 
als einer einheitlichen Grundseite des Seelischen zu begründen.

Veranlassung zu weiteren Fehlbeurteilungen der Gemütskomponente 
können periodische endogene V e rs tim m ungen  geben16). W ir ver
stehen psychiatrisch darunter ohne äußere Veranlassung auftretende 
Abänderungen der Stimmungslage von ein- oder mehrtägiger Dauer, 
vorwiegend m it der Färbung des Unlustigen und Gequälten oder des 
Verdrossenen und Reizbaren (auch des Schwermütigen) verbunden m it 
leichter Dösigkeit bis zu ausgesprochener Bewußtseinseinengung und
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* *  starker Bereitschaft zu Rücksichtslosigkeiten und brutalen Ex- 
pl°sionen. Kehren ausnahmsweise diese periodischen endog 
fmmungen in  sehr kurzen Zeitabschnitten wieder dann eines
'len Beurteiler der nur die Aktenaufzeichnungen kennt, das B ild  eines 
'lauernd besonders rohen und wilden Menschen ergeben wahrend eine 
Beobachtung herausstellt, daß diese Zustände immer nur temporare Au - 
gerungen auf das sonstige Charaktergefüge v| r -
gebenenfalles ein durchaus gutes Maß von Gemüt enthalt. Diese o*t w  
sbrnmten und leicht verstimmbaren Menschen sind m der F 
^  Anstalten, ungemein schwer disziplinierbare und seibst gefahrliche 
gemente, aber charakterologisch haben sie m it den Gemutsarmen an

h E iniußo-e^Verhalten, das an schwere Gemütsarmut als Grundlage 
In n e rn  kann, m it verdrossener oder auch mehr heiterer Stimmungslage 
Reizbarkeit, Lügen, Stehlen, lebhafter sexueller Betätigung usw. ken 
der Arzt als Folgezustand von Hirnschädigungen mannigfacher A rt 
Hirnverletzungen Enzephalitiden, namentlich sog. H^r^ P pê  
entwickelt sich in  solchen Fällen vor allem bei Kindern und Jogendhc 
aber gelegentlich auch bei Erwachsenen. Man hat dann wohl von er 
Torbenen Charakterdefekten gesprochen, auch von ™ rb®ner “ ° J t  
^sanitv Es mag hier die Berechtigung solcher Bezeichnungen nicht 
« r t J  werde”  Ines aber jedenfalls steht fest, daß 
Jäten Defektzuständen das Gemüt nicht m.tbetrofferL ward •
^ ib e n  innerlich ebenso anhänglich, liebe- und rucksrehtsv A  ™re frujm r,

Ä Ä Ä  U » e i t  und Hem- 

" " S  S Ä “  ihren — " -

P on ie ren^könn^'s^nu r^rw ähn^C tone^iK ^V orgesch ich te  kann sogar 
Manchmal die D ifferentialdiagnose Schwierigkeiten mac en.

Auf der anderen Seite gibt es auch eme Bmdung n ich t aus Ge t, 
sondern aus H ilflosigkeit, Schwerumstellbarkeit und dem Gef 
Unzulänglichkeit gegenüber neu andringenden Ansprüchen. . 
handelt es sich wieder in erster Linie um Himkranke (Verletzungen 
Arteriosklerose, Tumoren), aber ebenso auch um Schwachsinnige un 
gemente Epileptiker. Auch diese Menschen bevorzugen stark das a lt 
Gewohnte, seien es Menschen, seien es Gegenstände, seien es S ’

gleichen darin m itunter ausgesprochen Gemütsruhen * e r  ihre 
Bevorzugung hat zum Grunde, daß sie steh ungewohntem Neuem gegen 
ober unsicher wissen, daß es ihnen an Wendigkeit fehlt ,
*  Im  Wesen des Gemüts, der Agape, liegt beschiossen das Momen^d^^ 
Begrenzung, der Beschränkung auf einen bestimmten Kre .

das im  Auge behält, kann man das Denken und ™
Reicher unter bestimmten Umständen verstehen. Agape ist 
11 ach nicht Panagape, All-Liebe, zu allen Menschen, ohne Unterschied.
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Die Forderung, alle Menschen zu lieben, ist eine verstandesmäßig-ideale 
Forderung; ihre Betätigung verlangt intellektuelle Unterwerfung unter 
diese Idee, oft genug m it schwerem inneren Widerstreben und auf Kosten 
der fürsorgenden Liebe zu den eigenen Nächsten, der eigenen Sippe, dem 
eigenen Volk. Seelische Gegenheiten sind dafür im  Menschen nicht vor
handen. Dem entspricht die Unterscheidung von Albert Schweitzer1,3) 
zwischen „unmittelbarem, dem Drange zum Helfen in sich tragenden 
Herzensmitleid und der „Idee der tätigen Liebe“  samt „Verstandes
m itle id“ .

Es ist deshalb gewiß kein Zufall, daß w ir mindestens von zwei der 
lebhaftesten ideologischen Vorkämpfer des Kommunismus, von Baco von 
Verulam und von Karl Marx wissen, daß sie gemütsarm waren, daß Marx 
„die Natur das Herz gestohlen“  hatte. Damit konnten sie gelassen und 
unbefangen eine Gesellschaftsordnung erdenken und fordern, die gleiches 
Verhalten A ller zu Allen, im  weitesten Umfang, zur Voraussetzung hat. 
Aber daran mußten auch die Versuche, ihre Gedankengebilde in die Tat 
umzusetzen, scheitern, als Konstruktionen, welche einen der mächtigsten 
seelischen Faktoren bei der Mehrzahl der Menschen außer acht lassen17 18).

So aufgefaßt und umgrenzt ist fü r den Krim inalbiologen die Be
deutung des Gemüts groß. Gemütsarme geben, je nach dem Ausmaß ihres 
Minus, in erhöhtem Grade Anlaß zu Konflikten und Zusammenstößen. 
Sie sind von früh auf die Sorgenkinder der Familien, die schwer D iszipli
nierbaren in  den Erziehungs- und Strafanstalten und stellen ein großes 
Kontingent z.u den Gewohnheitsverbrechern. Ihre krim inellen Kon
flik te  sind so wenig einheitlich und gleichartig, wie ihre seelische Gesamt
struktur, wohl aber haben sie vorzugsweise bestimmte Richtungen und 
Färbungen. Die Gemütsarmen pflegen nicht Gelegenheitsrechtsbrecher 
zu sein. Besonders häufig begehen sie Eigentumsdelikte, bis zu den 
schwersten, bald bei einer passenden Gelegenheit, bald planmäßig und 
wohl überlegt, bald einzeln, bald in Zusammenarbeit m it andern, aber 
immer rücksichtlos-nüchtern, wie selbstverständlich, ohne Respekt vor 
Eigentum und Gesundheit anderer, fre i von Bedenklichkeiten und nach
folgender Reue. Dasselbe g ilt von den Roheitsdelikten, welche sie be
gehen, wenn ihrem Handeln jemand im  Wege steht oder in den Weg tr itt ,  
bis zum Totschlag. Isolierte Affekthandlungen als solche gehören nicht 
in den gewöhnlichen Rahmen der verbrecherischen Taten von Gemüts
armen, es sei denn, der betreffende sei auch übermäßig reizbar oder habe 
periodische Verstimmungen; dann allerdings pflegen die Roheitsdelikte 
ganz besonders brutal zu sein.

Das rührt an die Frage nach dem geborenen V erbrecher. Viel
um stritten, kann zu dieser Frage ernsthaft wissenschaftlich nur von der 
krim ina lpsycho log ischen Seite her Stellung genommen werden. Sie 
ist dann ganz allgemein in dem Sinne zu beantworten, daß es Menschen

17) Alb. Schweitzer: D ie W eltanschauung der indischen Denker. 1935.
18) P. Schröder: Psychologie und Ideengehalt des Kommunismus. Leipzig

J- A . B a rth ; s. auch 1932 in  Z e itsch rift „ E th ik “ .
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gibt, bei welchen auf Grund ihres mitgebrachten Charaktergefüges in 
erhöhtem Maße die Neigung und Bereitschaft besteht, in  Konflikte m it 
der herrschenden Ordnung zu geraten, und daß man bei ihnen, fü r den 
K onfliktsfa ll, die besondere Richtung und die allgemeine A rt des Rechts
bruches vorherzusagen vermag. Überwiegende Geltungssucht und Phan
tasie werden ceteris paribus die Gefahr des Verfalles in Hochstapelei, über
große Affekterregbarkeit in Roheitsdelikte, Gemütsmangel in gewohnheits
mäßige Eigentumsvergehen in  sich schließen, ohne daß Konflikte, die 
das Strafgesetzbuch anders rubriziert, ausgeschlossen sind. Ob es dann 
im  Einzelfall zu krim inellen Konflikten kommt, hängt außer von dem 
Maß der Außerdurchschnittlichkeit des seelischen Gefüges noch von sehr 
vielen anderen (sozialen usw.) Umständen ab19); aber dasselbe läßt sich 
von sehr vielen anderen Veranlagungen sagen; es bleibt beispielsweise 
stets fraglich, ob der „geborene Gelehrte“  Gelehrter wird.

E in Gegenstück zu den vorwiegend durch ihre G em ütsa rm ut 
charakterisierten gewohnheitsmäßigen Rechtsbrechern bildet in gewissem 
Sinne eine sehr weit verbreitete andere große Gruppe; das sind diejenigen, 
bei welchen neben allen sonstigen Unterschiedlichkeiten die H a lt 
schwäche im  Vordergrund steht und dem ganzen Wesen das Gepräge 
gibt. Es sind das Menschen, welche von früh auf übermäßig wenig Eigen
halt besitzen, allen Verführungen und Anreizen unterliegen, nicht Führer, 
sondern vorwiegend M itläufer sind, dabei aber ein ausreichendes oder 
selbst gutes Maß Gemüt besitzen können, so daß sie dementsprechend 
jedesmal Reue empfinden, sich zu bessern versprechen, in den Straf
anstalten die besten Elemente sind, die Renommierfälle fü r den päd
agogischen Erfolg des jeweiligen Strafverfahrens darstellen, und doch 
gleich immer wieder rückfällig werden, sobald nicht mehr die „Führer“ , 
sondern die „Verführer“  auf sie einwirken. Einheitlich sind auch sie 
keinesfalls.

Im  Vorstehenden ist von den sonst in  der Psychologie viel benutzten 
Begriffen W ille  und T r ie b  kein Gebrauch gemacht worden; sie finden 
in  ihm auch keinen rechten Platz.

Die Verwendung der Bezeichnung T r ie b  erscheint in  erster Linie 
da berechtigt, wo physiologisch-körperliche Bedürfnisse und Notwendig
keiten als treibende, zwingende Faktoren in Betracht kommen: ein 
Mangelleiden einerseits beim Hunger und Durst, sowie in  einigen andern 
Zuständen (in der Schwangerschaft, bei der Gelbsucht und Bleichsucht), 
die „sexuelle Spannung“  beim Geschlechtsvereinigungstrieb andrerseits. 
Etwas ganz anderes ist es bereits, wenn man als triebhaft bezeichnet 
gewisse einförmige Handlungen in pathologischen Ausnahme- (Dämmer-) 
Zuständen, wie die Porio- und die Dipsomanie. Sehr vielfach ist man aber 
m it der Bezeichnung Trieb und Triebhaftigkeit noch sehr viel weiter ge

19) A usführlicher siehe P. Schröder: D er Psychopath vo r dem S tra frich te r, 
diese M onatsschrift Bd. 25, 1934, S- 106— 114.



gangen. Das ist früher einmal zu verstehen gewesen als Reaktion auf 
eine, jetzt überwundene, allzu intellektualistische Psychologie, fü r welche 
„Bewußtsein ‘ der Maßstab des Seelischen war. Damals sprach man von 
„Tiefenpsychologie“ , wenn man der Schulpsychologie Gegenpart halten 
wollte und koppelte dann die Triebe gern zusammen m it „Tendenzen", 
„Strebungen“ , „W ollen“ , überhaupt allem Unbewußten. In  diesem 
Sinne finden w ir als Triebe aufgezählt z. B .: Selbstbehauptung, Eigen
liebe, Geltungssucht, Ehrgeiz, Hingabe usw., d. h. in  anderm Gewände 
einen Teil unserer seelischen Seiten und Richtungen. Aber es leuchtet 
ein, daß es selbst da, wo physiologische Bedürfnisse vorliegen, sofern 
diese nicht an sich schon übermächtig sind, immer noch von dem seelischen 
Gefüge abhängt, bei welchem Stärkegrad des Mangelleidens und in welcher 
Form zuungunsten anderer der Betreffende den Trieb s tillt. Diejenigen, 
welche stets am lautesten ihre „zu starken Triebe“  bei Konflikten als 
Entschuldigung geltend machen, sind überwiegend Haltschwache, die 
auch den leichten Verlockungen ihrer Sinne nicht widerstehen können, 
oder es sind Gemütsarme, fü r welche die seelische Seite Rücksichtnahme 
in  sehr vie l geringerem Grade wirksam ist, als beim großen Durch
schnitt20). Insofern stellt das Verhalten in solchen Situationen geradezu 
einen Indikator fü r die Beurteilung des Charaktergefüges dar.

Sehr weit m it der Verwendung Trieb ist ein kriminalpsychologischer 
Autor gegangen, der lehrt, daß es u. a. einen Trieb gebe, durch anonyme 
Briefe Feindschaften zu stiften, Feuerwehren boshafterweise anzurufen, 
der einen Trieb des Jagens und Fischens kennt, und fü r den demnach 
das ganze Leben „triebdurchflossen“  ist.

Ähnlich steht es bei unserer Betrachtungsweise m it dem W ille n , 
dem nach anderen der Primat im  Seelenleben zukommt. Wollen be
deutet uns immer bewußt Wollen, unbewußt Wollen ist ein Widerspruch 
in  sich. E in rasch von uns gefordertes Handeln läuft „ohne W illen“  ab. 
W ir fühlen uns um so mehr als Wollende, je stärker uns verschiedene 
Antriebe zu einer Wahl zwingen und uns auch Zeit dazu lassen. Auch 
nach Jaspers sprechen w ir von Wollen und W illkürhandlungen, wenn 
Wahl und Entscheidung in irgendeiner Form erlebt werden, ebenso nach 
Kurt Schneider, wenn zwischen zwei Trieben, zwischen Strebung und 
Gegenstrebung eine überlegte, bewußte Wahl oder Entscheidung erfolgt. 
Kluges sieht in  dem W illen nicht eine bewegende Kraft, sondern stets 
nur eine Hemmkraft. Nach Scheler ist der W ille ein Neinsager. J . Ortega 
y Gasset schreibt: Der W ille bewegt nicht, er zügelt nur, er öffnet nur die 
Schleusen, die einen schon vorher vorhandenen Impuls stauten, und ebenso 
wieder Jaspers: W ille kann nur hemmen oder fördern, was ohne ihn 
da is t21).

ao) P . Schröder: Ü ber verm inderte  Zurechnungsfähigkeit. K lin . F o rtb . Neue 
Deutsche K lin ik , Ergänzgsbd. I I ,  1934.

21) Auch Ph. Lersch zäh lt neuerdings (Der Aufbau des Charakters, Leipzig 
I 938) den W illen  n ich t u n te r den In h a lte n  des „endo thym en Grundes“  des 
Seelischen auf, sondern un te r den „O berbau ten“  des seelischen Lebens.
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„Ic h  w ill"  bzw. „ich  w ill n icht“  ist jedesmal die mein endgültiges 
Handeln bestimmende Resultate aus mehreren Antrieben, welche durch 
mein Charaktergefüge und meinen jeweiligen Gesamtzustand in  einer 
bestimmten Situation gegeben sind und von verstandesmäßigen Über
legungen überprüft werden; dem Wollen folgt dann unm ittelbar das 
Handeln bzw. Nicht-Handeln in  bestimmter Richtung.

Was bei der Kennzeichnung von Personen gern „W illensstärke“  
oder „Willensschwäche“  genannt wird, is t charakterologisch sehr ver
schieden. Als w illensschwach g ilt in  erster Linie der Antriebslahme, 
Indolente, Phlegmatische, der nicht „wollen“  kann oder mag, in  zweiter 
Linie der Haltschwache, der, bei genügendem Wollen, sich immer wieder 
in  anderer Richtung beeinflussen läßt. Als w illensstark g ilt u. a. auch 
derjenige, dessen seelisches Gesamtgefüge harmonisch, gleichgerichtet ist. 
Verblüffend ausgeglichenes Gepräge besitzen, wie w ir gesehen haben, 
o ft gerade die grob Gemütsarmen.

Gemüt ist. neben dem Selbsterhaltungs- und Selbstförderungs
streben, das allem Lebenden innewohnt, eine zum seelischen Gefüge ge
hörende richtunggebende Seite, von der gleichen Bedeutung wie die Ge
gebenheit des Intellektes und der Sonderbegabungen sowie einer Reihe 
anderer Seiten und Richtungen.

Das Ausmaß des Gemüts wechselt, wie das aller anderen seelischen 
Seiten, innerhalb erheblicher Grenzen; zu den schon beträchtlichen Unter
schiedlichkeiten in  der Spielbreite des „Normalen“  kommen noch außer
durchschnittliche Plus- und Minusveranlagungen. Monströs Gemütsbare 
sind nicht häufig.

Menschen m it geringem oder sehr geringem Gemüt laufen stärker 
Gefahr, in Konflikte m it unserer Gesellschaftsordnung zu geraten, welche 
auf dem Vorhandensein besonders auch dieser Seite aufgebaut ist und 
ein Mindestmaß davon bei Allen fordert bzw. voraussetzt.

Der Gemütsarme ist um so schwerer in  seinem sozialen und ethischen 
V e rh a lte n  zu bessern, je gröber sein Minus ist. Gemütsbare bessern 
wollen, heißt Zeit und M itte l unnütz verschwenden.

Feststellung von Gemütsarmut bedeutet noch nicht Stellungnahme 
zu dem strafrechtlichen Begriff der Zurechnungsfähigkeit.

Für das soziale Verhalten des Menschen in der Gesellschaft und 
Allgemeinheit ist sein Maß an Gemüt von ausschlaggebender Bedeutung. 
Insofern ist auch der Krim inalbiologe lebhaft an seiner Kenntnis im  
Allgemeinen und seiner Feststellung im  Einzelfall interessiert.

Handlungen allein m it dem Aspekt der Roheit und der B ruta litä t 
beweisen ebenso wenig Gemütsmangel, wie ein Verhalten anscheinender 
Menschenfreundlichkeit und Güte im  Einzelfall viel Gemüt beweist. 
Mißbrauch des Begriffes und Oberflächlichkeit der Feststellungen haben 
wiederholt zu Mißverständnissen über die Bedeutung des Gemütes im 
seelischen Gefüge des Menschen geführt.
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Fälle .
Justiz und Aberglaube. Ein Teufelsbeschwörerprozeß aus dem Jahre 1936.

Von Dr. phil. Karl Schwein g in Berlin.
Der nachstehende Fall kriminellen Aberglaubens ereignete sich in jüngster 

Zeit, Anfang 1936, in Schleswig-Holstein an der Nordseeküste, also in einer Land
schaft, deren Bevölkerung im allgemeinen als recht realistisch g ilt, in der aber 
verschiedene Formen des magischen Volksglaubens noch verhältnismäßig stark 
lebendig sind. Die Vorgänge, die sich in dem gerichtlichen Verfahren enthüllten, 
sind zwar auffällig und teilweise sogar grotesk, stehen aber doch nach meiner 
Kenntnis der Dinge nicht so isoliert da, als daß eine kurze volkskundlich-psycho
logische Hervorhebung der größeren Zusammenhänge entbehrt werden könnte. 
Meine Darstellung beruht auf der Einsicht in die Akten, die ich dem Entgegen
kommen der zuständigen Oberstaatsanwaltschaft und des Reichsjustiz
ministeriums zu danken habe. Die angegebenen Personennamen sind fingiert.

Die Fam ilie  des Eisenbahnarbeiters Behrmann, bestehend aus 6 Personen, 
Großeltern, E lte rn  und zwei K inde rn , w ar von dauernder K ra n kh e it heimgesucht. 
V a te r und K in d e r waren magenleidend, die M u tte r, Schwiegertochter des a lten 
Behrmann, ha tte  nervöse „A n fä lle “ . D ie K rankhe iten  bestanden seit Jahren 
und w o llten  n ich t weichen.

In  der Fam ilie  herrschte also offenbar eine A r t  a llm äh lich  angestauter 
seelischer Sackgassenstimmung und zugleich auch, au f dem Grunde des in  der 
Bevölkerung w e ith in  gü ltigen Volksglaubens, eine verstärkte  magische B ere it
schaft, die zu dem Schluß füh rte , daß es „n ic h t m it rechten Dingen zugehen 
könne . Es wurde angenommen, daß eine böse M acht in  personaler Form  dah in te r 
stecke. In  Verdacht geriet der Nachbar, der angeblich —  nach der recht zweifel
ha ften  Aussage der nervenkranken Schwiegertochter —  nachts an die Fenster 
k lo p fte  und durch ein Loch im  Dach (!) die Vorgänge im  Behrmannschen Hause 
beobachtete. Es wurde ohne weiteres angenommen, daß er m it dem Teufel im  
Bunde stehe, eine aus der Z e it der Hexenprozesse geläufige Gedankenverbindung, 
die auch heute noch n ich t ganz erloschen ist. U n te r der H errschaft des Malleus 
M aleficarum  hä tte  sie fü r  den Nachbarn sehr gefährlich werden können. (Vgl. 
Richard. Heberling, „Zaubere i und Hexenprozesse in  Schleswig-Holstein-Lauen- 
bnrg , Zschr. d. Ges. fü r  Schleswig-Holsteinische Geschichte, Bd. 45, 1915).

In  der Fam ilie  Behrm ann kam  nun noch ein Erlebnis hinzu, das offenbar 
größte Aufregung verursachte und den wesentlichen A u fta k t fü r  die folgenden 
Ereignisse gab. D er G roßvater ha tte , w ie er in  der späteren Verhandlung aus
sagte, den Teufel abends au f dem Kopfkissen seines Bettes liegen sehen, m it 
H örnern, Schwanz und P ferdefuß ausgestattet, aber n u r % m  groß. Das Kissen 
wurde schleunigst verbrannt.

An anderer Stelle („Justiz und E idetik", Heft 3, S. H3ff., Jhg. 1937 
dieser Monatsschr., sowie in meinem Buche „Das Zweite Gesicht in Nieder
deutschland, Wesen und Wahrheitsgehalt“ , Leipzig, Barth, 1937), habe ich 
bereits darauf hingewiesen, daß eine solche Teufelserscheinung auf subjektiv- 
eidetischer Basis durchaus möglich ist. Es handelt sich dabei um eine Art bild
hafter Vorstellung, die bei Kindern im Schulalter besonders häufig au ftritt 
und experimentell kontrolliert werden kann. Diese von Erich R. Jaensch, 
Marburg, so genannte „eidetische“  Anlage bleibt nur in seltenen Fällen über 
das Reifungsalter hinaus erhalten, aber es gibt auch hochgradige erwachsene 
Eidetiker, die das, was andere Leute sich nur vorstellen, in sichtbaren, be
wegten oder unbewegten Bildern m it offenen Augen buchstäblich optisch
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sehen, u. U. so deutlich, daß diese „Gesichte“  nicht von der W irklichkeit zu 
unterscheiden sind. In zahlreichen Versuchen konnte ich diese eidetische 
Anlage auch bei den Vorschauern („Spökenkiekern“ ) als Grundlage ihrer 
Gesichte nachweisen, auch bei alten Leuten im Greisenalter. Eine Teufels
erscheinung als subjektiv-sichtbarer Ausdruck der Vorstellung vom Teufel ist 
daher für einen guten Eidetiker nicht weniger ungewöhnlich als ein lebhafter 
Traum für andere Menschen. Seelische Stimmungen, Angst, Ermüdung, 
Hunger (Unterernährung) wirken als seelische, Dämmerung und Dunkelheit 
zugleich auch als optische Förderung für das Auftreten eidetischer Erschei
nungen. Die Möglichkeit, daß der alte Behrmann den Teufel auf dem Bett
kissen gesehen hat, entweder als gestalthafte Ausdeutung von Falten oder als 
eidetische Erscheinung, ist deshalb durchaus gegeben.

In  jedem F a ll stand das Erlebn is des Großvaters fü r  die Fam ilie  Behrm ann 
unzw eife lhaft fest und mußte na tü rlich  die Annahme dämonischer E inflüsse zu 
der Gewißheit steigern, die in  den Zeugenaussagen zutage tra t. D er Teufel per
sönlich ging im  Hause um. M it guter kausaler Schlußfolgerung würde also der 
Versuch unternommen, den Teufel und m it ih m  die K ra n kh e it zu vertre iben. 
D er G roßvater „k a m  zu dem Entschluß, etwas zu unternehm en".

Es is t kennzeichnend, daß die geängstigten Leute nun n ich t zum Geist
lichen oder zum  A rz t gingen, sondern, in  einer älteren Schicht des Volksglaubens 
befangen, zu einem Beschwörer, der —  nebenbei gesagt —  aus einer fü r  solche 
D inge bekannten O rtschaft stam m t.

Dieser kam  und ließ die B etten  nachsehen, in  denen sich zusammengedrehte 
,,Hexenkränze“  (verfilz te  Bettfedern) fanden, ein weiteres Zeichen der Anwesen
he it dämonischer Mächte. D ie Hexenkränze wurden beseitigt und das Haus m it 
Räucherpulver, das aus der Apotheke beschafft wurde, ausgeräuchert1).

Vorübergehend ha lf das (Suggestionserfolg), dann aber begann das K ränke ln  
von neuem. D er Beschwörer, zu H ilfe  gerufen, erklärte, das Räucherpulver sei 
n ich t das rich tige  gewesen (M ißerfolg w ird  bei magischen Gebräuchen meist 
durch angebliche Fehler im  R itus  und dgl. gedeckt). Es wurde ein stärkeres 
P u lver von einer anderen Apotheke geholt und das Räuchern mehrfach und in  
"verstärkter Form  w iederholt. „ J e  stä rker geräuchert w ird , desto stä rker t r i f f t  
es ihn  (den Teu fe l)", sagte der Beschwörer. Aber der E rfo lg  b lieb aus.

O ffenbar w ar der Teufelsbanner dem bösen Geiste n ich t gewachsen. E ine 
Teufelsbeschwörung is t stets ein K a m p f zwischen dem Däm on und dem Be
schwörer, der keineswegs im m er Sieger b le ib t. Es mußte also ein S tärkerer 
kommen, um  die durch den M ißerfo lg doppelt verfahrene Sache zu re tten .

N un wurde den Behrmanns ein anderer Beschwörer empfohlen —  Bekannte 
und Verw andte waren also beratend be te ilig t — , von dem es hieß, er „könne  
mehr und sogar die Leute in  den Tod tre iben“ . E ine an sich recht bedenkliche, 
über in  diesem Falle  w irksame Reklame, w e il sie den Magier m it einer A u ra  
geheim nisvoller und furchterregender M acht umgab.

D er a lte Behrm ann und seine Schwiegertochter fuhren also per Rad etwa 
3 Stunden w e it zu dem neuen Beschwörer, den w ir  G ollm ann nennen wollen, 
emem arbeitslosen verheirateten H andw erker im  A lte r von 28 Jahren, V ate r 
mehrerer K inde r. E r  w ar n ich t zu Hause, und seine Frau ve rh ie lt sich ablehnend. 
Ih r  Mann „d ü rfe  das n ich t m ehr". D er Beschwörer w ar sich also bewußt, daß 
er auf verbotenen Wegen ging.

Dennoch erschien er Anfang 1936, an einem W interabend, per Rad bei 
Rehrmanns, eine Aktentasche v o ll Bücher m it sich führend. E r e rk lä rte  den 
Leuten, sie dü rften  niemand etwas sagen, sonst würde die Beschwörung n ich t

x) Ausräuchern spielte bei Teufelsaustreibungen schon im  M itte la lte r eine 
^olle, Räucherwerk is t „e ine  starke Geißlung der G eister." („Fausts H ö llen 

zwang").



w irksam  sein. Im  übrigen aber habe er, w ie er später einm al sagte, keine Be
sorgnis; wenn er vo r G erich t komme, sage er seinen Spruch (Zauberspruch), 
und der Teufel könne ihm  nichts anhaben.

Z u r „N e rvenstä rkung “  verlangte er zunächst fü r  eine M ark Küm m el, 
w o fü r m an an O rt und Stelle re ich lich  % L ite r  erhält. E r  künd ig te  an, die 
folgenden 11 Tage würden sehr unruh ig  und besonders fü r  die Schwiegertochter 
„K a m p fta g e “  sein. D ann wurde das Haus „ges ichert“  und gegen den Z u tr i t t  
des Teufels „abgesperrt“ . Aus den m itgebrachten Büchern wurden von Gollm ann 
selbst und nach seinem D ik ta t auch von den anderen un te r gemeinsamem 
K üm m e ltr inken  Bannsprüche auf 10 Zette l geschrieben (W o rtla u t siehe unten!) 
und diese an verschiedenen Stellen des Hauses aufbew ahrt, insbesondere auch 
h in te r Türpfosten gesteckt (um die T ü r fü r  den Teufe l unpassierbar zu machen). 
Ferner ha tten  die Männer diese Zette l in  der Geldbörse zu tragen, die Frauen 
im  K le ide  eingenäht au f der B rust. „A lle  diese Sachen sollten die Leute gesund 
machen“ . „D iese Z e tte ln “ , sagte der a lte Behrm ann aus, „gaben m ir K ra ft  
und (ich) konnte meiner Schwiegertochter helfen“  (Psychologische W irkung  
des m it Zauberkra ft versehenen A m ule tts).

Z u r weiteren Sicherung wurden 7 W achstafeln, m it einem Bannspruch 
beschrifte t, rings um  das Haus herum  vergraben. G ollm ann berechnete die 
Tafe ln, die in  der Drogerie 60 P fennig gekostet hä tten  und zum G lä tten  von 
Bügeleisen Verwendung finden, m it 43 M ark.

Ebenso wie der erste erfolglose Beschwörer begann dann auch Gollm ann 
zu räuchern. Das Räucherpulver m ußte abermals aus einer anderen, 3 Stunden 
entfern ten Apotheke geholt werden und wurde m it D a lli-G lühs to ff, der fü r  
P lätte isen und kleine Öfen Verwendung finde t, verbrannt. N ich t nu r das Haus, 
sondern auch alle einzelnen Personen wurden beräuchert; sie m ußten sich au f 
einen S tuh l setzen, und man fu h r m it der Räucherpfanne dre im al kreuzweise 
un te r dem Stuhle her. Das mußte d re i Tage lang je  zweimal w iederho lt werden 
und wurde, auftragsgemäß ausgeführt. Mehrmals ließ der Beschwörer die Behr- 
manns auch an einer Flasche m it unbekanntem  In h a lt riechen.

D ie W irkung  der Prozeduren wurde noch durch hypnotische Beeinflussungs
versuche verschärft. „ I n  gerader H a ltu n g “ , sagte der a lte  Behrm ann aus, 
„s te llte  G ollm ann sich h in te r m ir, faßte m it beiden H änden meinen K o p f an 
und  m urm elte  etwas herunter, was keiner verstand. Zum  Schlüsse sagte er, 
nun  kannst du deiner Tochter helfen, ich habe d ir  die K ra f t  gegeben“ . W e ite r 
frag te  der Beschwörer den alten Mann, ob er ihm  auch s te if in  die Augen sehen 
könne. Dieser bejahte, und G ollm ann s ta rrte  ih m  eine Ze itlang in  die Augen 
(der Vorgang erinnert an die sog. „F asz ina tion “ ).

Ä hnliche Versuche unternahm  der Beschwörer dann auch bei der Schwieger
toch ter. Sie m ußte sich vo r den Spiegel stellen, Gollm ann t r a t  h in te r sie, faßte 
sie m it beiden Händen an den K o p f und m urm elte vo r sich h in  (die Verwendung 
des Spiegels als A b a rt der sog. „K r is ta llv is io n "  is t in  der okkult-abergläubischen 
P raxis n ich t unbekannt und geeignet, die hypnotische W irku n g  zu unterstützen. 
Im  Spiegel konnte die F rau den Beschwörer h in te r sich stehen sehen!).

In  den zwei Wochen, in  denen G ollm ann mehrmals abends zur Vornahme 
seiner Prozeduren erschien, h a t er dreim al, angeblich wegen des schlechten 
W etters, bei den Behrmanns übernachtet und zweimal bei der Schwiegertochter 
geschlafen, m it der Begründung, daß es eine to lle  N acht geben würde. Nach 
Angabe der F rau h a t er ih r  abends noch ein besonderes Glas K üm m el gegeben, 
in  dem R äucherpulver verrieben war, und auch einen Aschbecher vo ll Räucher
pu lve r m it in  das Schlafzim m er genommen. Ob sie dadurch be täub t war, weiß 
sie n ich t, denn sie „w a r schon den ganzen Tag schlecht“ . „ I c h  w ar an den 
Tagen so vo lle r Schmerzen, daß ich zeitw eilig  n u r ganz krum m  gehen konnte“ . 
W eitere Aussagen sind fü r  ihre k ritik lo se  G laubensbereitschaft kennzeichnend: 
„D a  w ir  ihm  —  dem Angeklagten —  unbed ing t glaubten, ta ten  mein Mann 
und ich alles, was er anordnete. Daher schlief mein Mann in  der oberen W ohnung,
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während ich m it dem Beschuldigten in  unserem ehelichen Schlafzim m er bleiben 
m ußte. E r ordnete dann an, daß ich m ich in  das eine B e tt —  es w ar meines —  
legen mußte. Soviel ich m ich erinnern kann, legte er sich dann zu m ir  ins B e tt“ . 
A n  die weiteren Vorgänge w il l  sie sich n ich t genau erinnern, g ib t aber zwei
maligen Geschlechtsverkehr zu. „G ew eh rt habe ich m ich n ich t, denn ich w o llte  
alles tun , was der Beschuldigte von m ir verlangte. —  Ich  w ar so vo lle r Schmerzen, 
daß ich b lind lings an den Beschuldigten und seine Anordnungen glaubte. Meinem 
Mann habe ich davon nichts gesagt. Ich  habe im m er gemeint, der Beschuldigte 
würde m ir helfen und daß der Geschlechtsverkehr dazugehörte. —  Der Be
schuldigte h a t weder Gewalt angewendet noch m ich durch Drohungen zum 
Geschlechtsverkehr gezwungen“ . Nach ih re r Angabe ha tte  G ollm ann gesagt, 
bei ih r  sei der Same fehlgegangen, und er müsse ihn  durch Beischlafsvollziehung 
abfangen, sonst werde er ih r  zu Kopfe steigen.

D ie Fam ilie  Behrm ann geriet durch diese to lle n  Veranstaltungen noch 
tie fe r ins Unglück, der G roßvater w ar dem Selbstmord nahe, sein „V e r
stand w ar zeitw eilig  verschwunden“ , wie er sagte, und er kam  nächtelang n ich t 
zum Schlafen. Auch seine Schwiegertochter kam  im m er w e ite r herunter. Sie 
ha tte  auch noch einen in  ihren Augen verhängnisvollen Fehler begangen, denn 
sie ha tte  etwas aus dem Hause verliehen, was sie nach den Anweisungen des 
Beschwörers n ich t du rfte  (m it dem ausgeliehenen Gegenstand konnte bei der 
Rückgabe der Teufe l ins Haus zurückkom m en). Das bereitete ih r  „fu rch tb a re  
Qualen“ . Infolgedessen te lephonierte und telegraphierte m an an Gollm ann um 
H ilfe . E r  kam  auch und „besprach“  die Frau. A m  gleichen Abend fu h r er noch, 
gele itet von dem jungen Behrm ann, zu dessen Schwager, um  d o rt K rankhe it 
von Menschen und V ieh zu besprechen. A ls Lohn  e rh ie lt er einen Schinken. 
A lle  bisherigen Mißerfolge ha tten  also das Vertrauen in  die M acht des Magiers 
keineswegs erschüttert, er wurde sogar noch bei Verwandten m it neuen A u f
trägen eingesetzt.

A ber die erhoffte  Besserung in  der Fam ilie  Behrm ann blieb auch w e iterh in  
aus, und da der Teufelsbanner n ich t m ehr w iederkam, fuhren der a lte Behrm ann 
und seine Schwiegertochter abermals 3 Stunden w e it zu ihm , um  weitere H ilfe  
zu erb itten . Dieser aber verba t sich nunm ehr energisch die Lauferei, sonst, .würden 
sie ihn  von der anderen Seite kennen lernen, aber von der schlechten“ . D ie 
beiden Leute fuhren ohne E rfo lg  zurück.

N unm ehr ging der alte Behrm ann zu einer anderen magischen Instanz, 
näm lich zu einer Kartenlegerin, die —  sei es aus Konkurrenzgefüh l oder aus 
E ins ich t —  den R a t gab, er müsse sofort m it der Schwiegertochter abreisen, 
und sie dem Einflüsse des Beschwörers entziehen.

W enige Stunden später waren sie schon auf der E isenbahnfahrt nach 
H am burg, die n ich t ohne weitere aufregende Ereignisse verlie f. D ie Schwieger
toch te r ha tte  Anfä lle , man mußte unterwegs aussteigen und die F a h rt im  A u to  
fortsetzen. Von H am burg  aus erfolgte dann die Anzeige, die das gerichtliche 
Verfahren in  Gang brachte.

In  dem U rte il hebt das G ericht u. a. hervor, daß die Fam ilie  Behrmann, 
geistig beschränkt und vo ll von Aberglauben, fest an das persönliche W irken  
des Teufels glaubte und sich von ihm  ve rfo lg t füh lte . Gollm ann ga lt als besonders 
tü c h tig  im  Austre iben von Teufeln, er betrieb außerdem die H e ilkunde in  
sym pathetischer Weise, besprach Rose und Ausschlag. Obschon er durchaus 
in te llig e n t is t und seiner Angabe nach selbst n ich t an den Teufel g laubt, ha t 
er den Leuten versichert, daß er etwas gegen ih n  ausrichten könne. D er Glaube 
bestand zwar bei den Behrxnanns, aber er h a t den vorhandenen Ir r tu m  ausge
n u tz t und unterhalten. D ie Nervenschädigung h a t er n ich t nu r n ich t geheilt, 
sondern v e rtie ft und die Fam ilie  Behrm ann schwer geschädigt. E r  h a t sich 
rechtsw idrigen Vermögens vo rte il durch Versprechung falscher und durch E n t
ste llung und U nterdrückung wahrer Tatsachen verschafft (die Teufelsbeschwö- 
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rung h a t den Behrmanns einschließlich der F a h rt nach H am burg  über 200 M ark 
gekostet). D a rin  lieg t eine besondere A rg lis t.

Von der Anklage, die w illenlose F rau Behrm ann außerehelich m ißbraucht 
zu haben, wurde der Angeklagte mangels ausreichenden Beweises freigesprochen. 
E r selbst leugnete, und die Frau w ar nach dem U rte il des Sachverständigen in  
ih rem  aufgeregten Zustande wahrscheinlich bewußtseinsgetrübt. Sie machte 
auch als Zeugin keinen v o ll zurechnungsfähigen E indruck.

U r t e i l :  1 Jahr 1 M onat Gefängnis un te r Anrechnung von 1 M onat U n te r
suchungshaft; 3 Jahre E h rve rlus t.

Die Ü berführungsstücke, die bei dem Angeklagten beschlagnahmt 
wurden, geben einen kleinen Einblick in das Werkstattinventar eines länd
lichen Besprechers und Beschwörers:

6 Bücher: x. Geheimnisse der W ahrsagekunst; 2. H atha-Yoga, Fakirleben 
(ein Beispiel fü r  das E indringen von volksfrem dem  asiatischen Geistesgut); 
3. M ehr L ic h t; 4. D ie 7 heiligen H im m elsriegel (ein bekanntes, aus dem 18. Jah rh t. 
stammendes Beschwörungsbuch); 5. D ie H arfe  Gottes; 6. I llu s tr ie rte  F lo ra  
Deutschlands (offenbar fü r  H eilkräutersam m lung). Ferner 1 N otizbuch m it 
diversen Ze tte ln ; 7 S tück W achstafe ln; 1 Tü te  und ein angebrochener K a rto n  
D a lli-G lü h s to ff; 1 Spiel W ahrsagekarten; 1 Blechdose R äucherpulver; 1 ge
schliffenes Dolchmesser.

D ie Zette l, die bei der „S icherung“  des Hauses verwendet wurden, zeigen 
in  der Auswahl der Bannsprüche eine M ischung von a ltem  und neuem Glauben, 
w ie sie im  Aberglauben überhaupt häufig  erscheint. A u f vorchristliche Stämme 
sind christliche Inha lte  aufgepfropft. So z. B. in  dem nachfolgenden Zauber
spruch, dem einzigen plattdeutschen, der sich in  der Zettelsam m lung f in d e t:

„H a tts p a n  un re fkoh ick  ro  d i, 
m it fie f F ingern schrob ick  d i 
ick  d r if d i v u n ’ne ripen 
w i de Peer vun  de K rip e n .“

Im  Namen des Vaters und des Sohnes usw.

D er Spruch, der verschiedene Varian ten  aufw eist (vgl. Mensing, Schleswig
holsteinisches W örterbuch un te r „H a rtsp a n n “ ) he iß t in  Übersetzung:

„H erzspannung und R ippenkuchen, ich ra te  (bespreche) dich 
M it fü n f F ingern schrappe (streiche) ich d ich weg.
Ich  tre ibe  dich von den R ippen 
W ie die Pferde von den K rip p e n .“

Das W o rt „re fk o h " , besser „re ffk o o k "  kennzeichnet das klum pige G efühl 
infolge von B lähungen bei Magenleiden usw.

E in  anderer der verwendeten Zette l en thä lt nu r geheim nisvoll-kabbalistisch 
anmutende Einzelbuchstaben.

E in  d r itte r  is t vö llig  feh l am Platze, denn er is t ein Zauber gegen H ieb, 
Stich und Schuß, der in  seiner a lte rtüm lichen Form  und seinem teilweise ver
derbten T ex t an die Landsknechtszeit e rinnert (schroten =  schneiden, Schröder 
=  Schneider): „Morgensegen: Ich  beschwöre heute alle W ehr und W affen, 
die w ider m ich stre iten und sterben wollen Sie sind in  die Erde gestoßen, 
durch die Füße gestoßen oder n icht, daß sie m ich weder auf stücken noch schroten, 
hauen, daß m ich kein Schuß verletzen noch schießen kann, es sei k le in  oder 
groß Geschütze. Das gebiete ich euch bei der K ra ft  Gottes des Vaters usw.

Der folgende Spruch soll unsichtbar machen, „daß  m ich niemand sehen 
mag“  (mag =  vermag, k a n n ): „ Ic h  beschwöre heut alles Übel, die Zeit, die 
über uns gehen w ill, m ich behüte die klägliche (soll heißen „gnäd ige") G o tthe it,
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ich gehe heute um  in  den Frieden und spreche dreim al, vo r m ir  Tag und h in te r 
m ir  N acht, daß m ich niemand sehen mag. +  +  + "

Das M o tiv  e rinnert an die unsichtbar machende Tarnkappe Siegfrieds und 
is t wohl au f die M ög lichke it der sog. „nega tiven  H a lluz ina tion “  zurückzuführen, 
die in  der E id e tik  ebenso wie in  der Hypnose auftre ten kann. Ebenso wie ein 
E ide tike r oder ein H ypno tis ie rte r etwas sehen können, was in  W irk lich ke it 
n ic h t  da ist, können sie u. U . auch etwas n ic h t  sehen, was in  W irk lic h k e it 
da ist. Das gleiche M o tiv  erscheint auch im  Volksglauben (vgl. meine A bhand lung : 
„D as Zweite Gesicht in  Schottland und N iederdeutschland“ , Niederdeutsche 
Z e itsch rift fü r  Volkskunde, 1938).

Andere Sprüche betonen noch stärker das religiöse Moment, das, psycho
logisch gesehen, der seelischen Tiefen Verankerung und d a m it der W irkung  der 
Beschwörung d ient. So z. B. ein Spruch, ehe man frü h  ausgeht: „J e tz t  geh 
ich in  Gottes Geleit, behüte m ich G o tt und die heilige D re ifa lt ig ke it! Jesus 
Christus is t ein starker Mann. W er stärker is t w ie G o tt und die heiligen dre i 
Personen, der greife m ich an! B ehüt m ich G ott, der Vater, G o tt der Sohn usw.“

Auch m it der Verwendung von Zette ln  und Zaubersprüchen b lieb der 
Teufelsbanner in  den gewohnten Bahnen des Aberglaubens. Sie wurden als 
Suggestivm itte l zur U nters tü tzung  der Hypnose auch von dem Heidelberger 
Verbrecher W a lte r verwendet, den L . M aye r („D as Verbrechen in  der Hypnose“ , 
München 1937) schildert. F rau  E ., das Opfer des Verbrechens, g ib t an : „E s  
is t m ir  eingefallen, daß W a lte r m ir  im m er Zette l gegeben hat, auf denen Gebete 
oder from m e Sprüche standen. Ich  mußte sie drei- oder v ie rm al ablesen und dann 
zu Hause hersagen. W a lte r nannte m ir ein W o rt (posthypnotisches S tichw ort), 
an das ich denken mußte, da m it m ir  die Gebote und Sprüche zu Hause wieder 
einfielen. Ic h  habe solche Zette l m anchm al auch abschreiben und dann un te r 
die Verw andten verte ilen müssen. Auch meinen M ann forderte  ich auf, solche 
Gebete abzuschreiben. Ic h  ha tte  nu r Ruhe, wenn ich die Gebete, so wie W a lte r 
sie m ir  sagte, abgeschrieben und weitergegeben ha tte  (!). Daheim  h ie lten  sie 
m ich fü r  ve rrü ck t.“

Der Kampf, den Behörde und Wissenschaft gegen den Aberglauben und 
seine betrügerische Ausbeutung führen, ist deshalb besonders schwer, weil er 
sich gegen eine in Jahrtausenden verankerte magisch-dämonische Glaubens
bereitschaft wendet, und weil das kausale naturwissenschaftliche Denken ge
rade auf diesen Gebieten noch sehr jung ist, auch in der Wissenschaft selbst. 
Denn in den Hexenprozeßgutachten der Fakultäten wurden Hexenzauber 
und Teufelsbündnisse nicht als grobe Irreführung verfolgt, sondern als W irk
lichkeit, von der auch die Fakultäten selbst überzeugt waren. „Aberglaube ist 
jener Teil des Volksglaubens, welchen die herrschende wissenschaftliche 
Meinung unserer Zeit für irrig  erachtet. — W ir pflegen heute gar manches als 
Aberglauben zu bezeichnen, was vor einigen Jahrhunderten für Wissenschaft 
galt.“  (A . H e llw ig , „Okkultismus und Verbrechen“ , Berlin 1929.)

Auch heute noch sind abergläubische und, im  nahen Zusammenhang dam it, 
okku ltis tische Auffassungen in  erstaunlich weitem  Umfange verbre ite t. In  
England sollen m onatlich  du rchschn ittlich  6 Bücher okku lten  In ha lts  erscheinen. 
In  A m erika  h a t man neuerdings auch das Teufel- und Geisteraustreiben durch 
Behandlung m it Schwachstrom e lek trifiz ie rt. D ie Geister sollen e rk lä rt haben, 
daß diese neue Methode sie w ie ein B litz  tre ffe  und ihnen äußerst unange
nehm sei.

V o r 150— 200 Jahren w ar in  Norddeutschland die prim itiv-däm onische 
D eutung der K ra n kh e it und ih re  H e ilung  durch magische Beschwörung noch 
fast allgemein und a lle in  herrschend. In  der ganzen G rafschaft R antzau gab es 
(nach K . Struve, „ E in  dunkles B la t t  aus der Geschichte E lm shorns“  in  „D ie
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H e im a t“ , H e ft 9, 1937) bis zum Jahre 1774 keinen ordnungsgemäß geprüften 
A rz t. Man w ar in  K rankheits fä llen, wenn man n ich t die um ständliche und kost
spielige H ilfe  eines H am burger Arztes in  Anspruch nehmen wollte, auf die 
H ilfe  von sog. „E m p ir iz is “  angewiesen, das waren Heilgehilfen, die sich durch 
einen kurzfris tigen, v ie lle ich t ha lb jährigen p riva ten  U n te rr ich t bei einem A rzte  
einige oberflächliche medizinische Kenntnisse und gewisse H andgriffe  angeeignet 
ha tten  und dann die ärztliche Praxis ausübten. Das gewöhnliche V o lk  nahm 
aber in  der Regel lieber seine Z u fluch t zu K urpfuschern v ie l schlimm erer A rt, 
zu weisen Frauen, Schäfern, Scharfrichtern und Abdeckern, die die w e it ve r
bre ite ten abergläubischen Vorstellungen des gemeinen Mannes auszunutzen 
verstanden und ih n  m it  a lle rle i zauberischen M itte ln  betörten.

D er von Struve aus den A k te n  m itge te ilte  F a ll b ie te t ein interessantes 
Gegenstück zu der Sache G o llm ann:

Vom  17. 8. 1759 lie g t ein Gesuch des Abdeckers H aberecht vor, der, vo r 
preußischen Truppen aus Mecklenburg geflohen, 1 Jahr lang als Schinder
knecht in  D iensten des Scharfrichters Feuerschutz zu E lm shorn gewesen und 
also unehrlichen Standes war. E r  beantragte die E rlaubnis zur E rö ffnung  einer 
medizinischen und chirurg isch-operativen Praxis (!) und zur Verehelichung m it 
einer ehrlichen Person. Seine medizinische und chirurgische K u n s t beruhte 
nach Aussage des Scharfrichters auf einem Buche, w orin  er zur Ze it seines 
Dienstes in  der Abdeckerei gelesen habe. D er kön ig lich  (dänische) Physikus 
Struensee zu A ltona, der berühm te spätere G raf Struensee, wandte sich gegen 
Haberecht, w eil er sich bereits in  und bei E lm shorn strafbarerweise m it der 
Quacksalberei ernähre und sich abergläubischer M itte l bediene, um  den gemeinen 
M ann zu betrügen. U . a. ha tte  er den kleinen Sohn des Amtsschneiders A s tra t 
mehrfach m it Räuchern behandelt, w orauf das K in d  ganz s t i l l  wurde. Aber 
ein gräuliches D ing, w ie ein Scharnbulle (Roßkäfer) aussehend, w ar in  der 
N ach t im m er in  der Stube um her und auf das K in d  zugeflogen, so daß sie ganz 
ängstlich wurden und m it  einer E lle  vergebens darnach schlugen. E rs t der 
Mann, aus dem Bette  geholt, ha tte  es m it  einem Z ip fe l seines Hemdes gefangen 
und erw ürg t (da der Teufel außer der Gestalt eines schwarzen Hundes und einer 
Katze  auch gern die einer Fliege annahm, haben die Leute offenbar den B rum m er 
fü r  den K rankheitsdäm on gehalten). A ber die K uren  Haberechts konnten den 
Tod des K indes n ich t verhindern.

D er M ißerfo lg schadete dem R ufe des H äberecht n ich t. In fo lge  der A b 
lehnung seines Gesuchs ließ er sich etwas jenseits der Grenzpfähle auf dem 
Gebiete des K losters Ütersen nieder und ha tte  so großen Zulauf, daß die R ant- 
zausche V erw a ltung  sich an die P rio r in  wandte, um  ihm  das H andw erk zu 
legen. A ber die P rio r in  M e tta  von B uchw a ld t antw orte te , die V erw altung 
R antzau könne ja  ih ren  U ntertanen verbieten, sich der Medizinen und der 
K u ren  des H aberecht zu bedienen. O ffenbar h a t H aberecht daraufh in  unbe
h e llig t w eiter p ra k tiz ie rt.

Das würde heute nicht mehr möglich sein. Auch ist die ärztliche Ver
sorgung der Bevölkerung heute gesichert. Aber daß trotz allem ein Fall Goll
mann möglich war, zeigt doch sowohl die Zähigkeit der alten abergläubischen 
Anschauungen wie auch die Notwendigkeit, durch sachliche Aufklärung das 
klare Wirklichkeitsdenken im Volke zu fördern.
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Sprechsaal.
Zur Frage der Fürsorge und Seelsorge am Sterilisierten.

♦
Von Oberlandesgerichtsrat Dr. Fab er in Kassel.

Die Unfruchtbarmachung Erbkranker hat nicht nur die nunmehr 
allseits anerkannte grundlegende Bedeutung ärztlich-biologischer Art, die im 
Gesetz ihren Niederschlag gefunden hat; sie stellt auch gewaltige Aufgaben 
fürsorgerischer A rt, denen sich Seelsorger und Fürsorger einfach nicht werden 
entziehen können, und die sich auch den richterlichen und ärztlichen M it
gliedern der Erbgesundheitsgerichte aufdrängen. Gewiß fällen letztere ihre 
Entscheidungen an Hand des Gesetzes ausschließlich nach biologischen Ge
sichtspunkten; soweit sie aber in dem einzelnen Erbkranken nicht nur den 
gerade entscheidungsreifen „F a ll“ , sondern den Menschen sehen — und 
welcher wahre Richter und Arzt täte das nicht — lastet auf ihnen ein gut 
Teil der Verantwortung für das zukünftige Leben des Kranken, treten ihnen 
dessen Nöte eindrucksvoll entgegen. In seiner Eigenschaft als Vormundschafts
richter, aber auch in Eheanfechtungs- und Scheidungsprozessen, als behan
delnder Arzt — etwa auch in der Psychopathenberatungsstelle — wird er 
M ittel zu ihrer Behebung suchen müssen. Als Volksgenossen schlechthin muß 
ihn die Gefahr, die einem anderen ihm in der Volksgemeinschaft Verbundenen 
droht, zu gemeinsamer Abwehr aufrufen.

Diese fürsorgerischen Aufgaben, die vielfach noch nicht recht erkannt 
werden, klar aufzuzeigen, ist das besondere Verdienst eines schmalen, in 
Fachkreisen noch zu wenig beachteten Heftes: „ Das Gesetz zur Verhütung 
erbkranken Nachwuchses. Eine Handreichung für die Schulung der in den 
evangelischen Anstalten und in der Wohlfahrtspflege wirkenden Kräfte.“  Heraus
gegeben von Dr. med. Dr. phil. Harmsen. 2. Auflage. Verlag „Dienst am 
Leben“ , Berlin 1937.

Die Hauptbedeutung des Heftes, das sich auch m it den ärztlichen und 
juristischen Problemen befaßt1), liegt in der Behandlung der seelsorgerlich- 
fürsorgerischen Fragen. Dabei tr itt  m it erfreulicher Deutlichkeit zutage, 
daß die Innere Mission der Deutschen Evangel. Kirche, und damit die Evan
gelische Kirche selbst, deren Organ für fürsorgerische Fragen die Innere 
Mission ist, die Unfruchtbarmachung Erbuntüchtiger nicht nur aus innerster

J) Ü ber die beiden medizinischen Aufsätze von D r. Behnsen über „S te r il i
sierung und K as tra tion  bei Mann und W e ib ", und von D r. Kupferberg über 
„U n fruch tba rm achung  durch S trahlenbehandlung“  entha lte  ich m ich als Ju ris t 
eines U rte ils . Hingewiesen sei jedoch darauf, daß bei ersterem die offensichtlich 
aus der ersten Auflage stehengebliebene Ausführung, „e ine  Sterilis ierung durch 
Anwendung von Röntgenstrahlen is t vom  Gesetz wegen ih re r größeren U n
sicherheit und aus andern Gründen ausdrücklich verboten“ , überho lt is t. 
(2. Gesetz zu r Änderung des Ges. zur Verhütung erbkr. Nachwuchses vom  
4. 2. 1936 und 5. Verordnung zur Ausführung des Ges. vom  25. 2. 1936.) Rechts
fragen behandeln zwei Aufsätze des vorliegenden Heftes von A m tsgerichtsra t 
D r. Matzner, dem Vorsitzenden des Erbgesundheitsgerichtes B e rlin  über das 
gerichtliche Verfahren, von D r. A nna  M ayer über Rechtsfragen aus dem Gesetz 
lm  H in b lic k  _auf die Fürsorge. Beiden Aufsätzen, von denen besonders der 
le tztere sich durch eine erschöpfende D arste llung der Kostenträgerschaft aus
zeichnet, is t v o ll zuzustimmen.



Überzeugung bejaht, ja schon zu einer Zeit gefordert hat, als ihre Notwendig
keit von anderer Seite noch gar nicht erkannt war, sondern daß sie auch 
gewillt ist, das zu ihrer Durchführung und zur Behebung der Schwierigkeiten, 
die sie zur Folge hat, ihrerseits Erforderliche im Rahmen ihrer besonderen 
Aufgaben auch in der Zukunft zu tun.

In diesem Heft befassen sich Fürsorgerinnen und Anstaltserzieherinnen 
(Gerda Lucas, Berlin, Gertrud Wüstenhagen, Borsdorf, Oberin Toni Keßler, 
Düsseldorf) m it der Not, in die die ihrer Fürsorge Befohlenen durch das 
Sterilisierungsverfahren geraten, und mit den Schwierigkeiten, ihr zu begegnen.

Diese Not zeigt sich zunächst in der Art, m it der die Betroffenen das 
Verfahren aufnehmen. Neben solchen, die innerlich gar nicht berührt werden 
und die beschleunigte Durchführung des Verfahrens erstreben, in der Hoff
nung, sich demnächst sexuell ungehemmt ausleben zu können, und solchen, 
die lediglich die Durchführung des Eingriffes fürchten, stehen andere, die 
entsetzt darüber, daß sie erbkrank — insbesondere schwachsinnig — sein 
sollen, sich in ihrer Ehre gekränkt fühlen, unter dem Verfahren schwer leiden 
und oft großen Schwankungen in ihrer Gemütsverfassung unterworfen sind. 
Sind die lediglich Ängstlichen verhältnismäßig leicht zu behandeln, so stellen 
die anderen große Anforderungen an Fürsorger und Erzieher, an ihre liebe
volle Hingabe, aber auch an ihre Geduld.

Den Hemmungslosen wird m it großem Ernst die ganze Bedeutung des 
Eingriffes klar zu machen, insbesondere der Frau der Verlust ihres höchsten 
Glückes, der Mutterschaft, vor Augen zu führen sein. Erst wenn sie darüber 
ein wenig nachdenklich geworden sind, kann der Appell an das Gewissen 
und das Verantwortungsbewußtsein einsetzen, daß das Gesetz den einzelnen 
von ihm Betroffenen zu einem Verzicht auf ruft und nicht die Handhabe 
darreichen w ill für ein zügelloses Leben. M it Sorge weist eine der Verfasserinnen 
darauf hin, daß das amtliche Merkblatt, das jedem zu Sterilisierenden ausge
händigt werden muß, in seiner jetzigen Fassung bedenklich sei: die Bemer
kung, daß der Sterilisierte durch die Operation in seinem Geschlechtsempfinden 
nicht gestört ist und sich auch weiter geschlechtlich betätigen kann, weise, 
zumal ja für einen großen Teil der Sterilisierten die Verwirklichung des 
sexuellen Vermögens auf Grund des Ehegesundheitsgesetzes kaum in einer 
Ehe möglich sein werde, den Unfruchtbargemachten auf eine außereheliche 
Befriedigung seines Triebes förmlich hin; es fehle jeder Hinweis auf die Not
wendigkeit einer verantwortlichen Haltung in der Beziehung zu seinem 
Nächsten, zu seinem Volk.

Erschütternd w irkt in diesem Zusammenhang die Feststellung einer der 
Verfasserinnen, daß bei einem großen Teil der erbkranken weiblichen Anstalts
zöglinge Mütterlichkeit und Mutterschaftswille in so hohem Grade zerstört 
sei, daß der Sterilisierungsantrag gelassen, ja gleichgültig hingenommen 
werde. Darüber hinaus bereiteten aber auch die Familien der Zöglinge auf
fallend wenig Schwierigkeiten; sie seien im allgemeinen froh, ein für allemal 
vor dem unehelichen Enkelkind bewahrt zu bleiben!

Ich glaube, hier noch ein weiteres Gefahrenmoment aufzeigen zu sollen, 
das, soweit ich sehe, bisher noch nicht recht erkannt, auch in dem vorliegenden 
Heft nur angedeutet ist. Da ungeachtet der gesetzlich angeordneten Schweige
pflicht das Schweben des Verfahrens auf dem Lande und in der Kleinstadt 
nicht geheim zu bleiben pflegt — meist durch Schuld des Betroffenen und 
seiner Familie, die ihrem Unmut auch dritten Personen gegenüber Ausdruck
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zu geben pflegen — besteht die Gefahr, daß sterilisierte Mädchen zum Frei
wild für die Burschen des Dorfes werden, die hier geschlechtlichen Umgang 
ohne Furcht vor etwaigen Alimentationsverpflichtungen äusüben können; 
ja vielleicht auch, daß sterilisierten Männern von geschlechtslüstemen Mäd
chen nachgestellt wird. Das bedeutete aber nicht nur ein Sinken der öffent
lichen Moral, die auf dem Lande nicht weniger gefährdet ist als in der Groß
stadt ; das bedeutete zugleich, daß ein übler Herd für Geschlechtskrankheiten 
entstehen könnte. Ich vermag nicht zu übersehen, ob diese Gefahr schon 
irgendwo akut geworden ist; wenn ich recht unterrichtet bin, ist ja wohl 
die Zahl der Geschlechtskranken zurückgegangen. Man muß aber die Gefahr 
sehen, um ihr wirksam begegnen zu können.1)

Bei den Erbkranken, die durch das Verfahren wirklich im Innersten 
erschüttert werden, ist es erforderlich, ihnen klar zu machen, daß das von 
ihnen geforderte Opfer von höchster Bedeutung für die Zukunft Deutsch
lands, daß es in Wahrheit Dienst am ganzen Volke sei. Nur das vermag sie 
nach meinen Erfahrungen innerlich aufzurichten und sie davor zu bewahren, 
daß sie in Minderwertigkeitsgefühle — m it ihren oft tiefgreifenden Folgen — 
verstrickt werden. Hier liegt eine wesentliche fürsorgerische Aufgabe, die 
aber nicht nur den besonderen für die Fürsorge als solche berufenen Stellen 
vorzubehalten ist, sondern die auch den m it dem Verfahren selbst betrauten 
Personen obliegt, überhaupt möglichst früh anzufassen ist. Hier kann der 
Amtsarzt bei seiner in § 2 Abs. 2 des Gesetzes vorgeschriebenen Aufklärung 
des Erbkranken über das Wesen und die Folgen der Unfruchtbarmachung 
Worte finden, die für die Einstellung des Erbkranken zu dem vorgesehenen 
Eingriff von entscheidender Bedeutung und damit vielleicht für sein ganzes 
zukünftiges Leben von Einfluß sein können. Auch für den Erbgesundheits
richter ist — wenn auch in geringerem Umfang — die Möglichkeit fürsorge
rischer Beeinflussung gegeben. So bemühe ich mich bei geistig höherstehenden 
Erbkranken stets, sie zu veranlassen, eine unbegründete Beschwerde zurück
zunehmen und die Unfruchtbarmachung, als notwendig und für die Allgemein
heit segensreich erkannt, freiwillig auf sich zu nehmen, da ein freiwilliges 
Opfer aus psychologischen Gründen leichter zu tragen ist als ein erzwungenes, 
ja da das freiwillige Opfer sogar geeignet ist, den, der es bringt, in seinem 
Selbstbewußtsein zu stärken und ihn innerlich auf eine höhere Warte zu stellen.

Die Erbkranken leiden nun zwar nicht nur leicht an dem eigenen Bewußt
sein der Minderwertigkeit, sondern' befürchten insbesondere, in den Augen 
der Umwelt als Menschen zweiter Klasse dazustehen. Leider zeigt die Er
fahrung, wie auch das vorliegende Heft an verschiedenen Stellen hervorhebt, 
daß diese Befürchtung nur zu sehr begründet ist. Wennschon der Führer 
m it dankenswerter Deutlichkeit ausgesprochen hat, daß Erbkrankheit nicht 
Schande sondern Unglück sei, wird immer noch der Erbkranke in der Be
völkerung als minderwertig behandelt, ja gelegentlich verspottet. Hier scheint 
m ir eine wichtige Erziehungsaufgabe für die Ortsgruppen der NSDAP, zu 
liegen, die m it ihrem besonderen Ansehen und Einfluß in der Gemeinde 
allein in der Lage sein dürften, hier Wandel zu schaffen.

Es ist im Rahmen dieser Besprechung nicht möglich, all die zum Teil 
recht wertvollen Gesichtspunkte zu erörtern, die von den Verfasserinnen 
behandelt worden sind, all die von ihnen geschilderte Not und die Möglich
keit, ihr zu begegnen, nachzuzeichnen. Hingewiesen sei aber auf die von

J) S. auch den in  der folgenden Anm erkung z itie rten  Aufsatz von V illinger.



feinstem Verständnis für erzieherische Aufgaben getragenen Ausführungen 
über die Behandlung weiblicher Erbkranker in den Erziehungsanstalten. Es 
ergibt sich aus ihnen, daß die Einleitung des Verfahrens zunächst zu einer 
Vertrauenskrise gegenüber den Erzieherinnen zu führen pflegt, die als Bundes
genossen derer angesehen werden, die den gefürchteten Eingriff betreiben, 
daß aber diese Krise durch verständnisvolles Verhalten — verständnisvoll 
für das innere Leiden der Erbkranken, aber auch für die Notwendigkeit des 
Eingriffes — und durch seelsorglich ernste Beeinflussung überwunden werden 
kann. Es wird weiter aufgezeigt, wie die ohne dies schon besonders schwierige 
Erziehungsarbeit an gefährdeten Mädchen durch diese Vertrauenskrise und 
vor allem durch den Fortfall des bisherigen Erziehungszieles — zur Frau 
und Mutter — aufs äußerste erschwert wird. Dieses Erziehungsziel ist allen 
Mädchen verständlich, ja meist selbst bei den Verworfensten erstrebt; bildet 
doch oft genug das erwartete oder schon vorhandene uneheliche Kind einen 
wichtigen Erziehungsfaktor! Für die Erbkranken bedarf es einer neuen Ziel
setzung: ihnen ist klarzumachen, daß auch ihr Leben nicht verpfuscht und 
verdorben ist, sondern auch so noch ein echtes sinnerfülltes Frauenleben 
sein kann. Eine Erziehung zu solch seelischer Mütterlichkeit erfordert aber 
viel pädagogische Klugheit und Takt.

Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang die Forderung, daß die 
Unfruchtbarmachung picht am Ende der Anstaltszeit, sondern möglichst früh
zeitig erfolge, damit der Einfluß der Erzieher auch in der Zeit nach dem 
Eingriff bewahrt bleibe und befestigt werde. Darüber hinaus bedarf es, was 
die Anstalten auch sonst als ein wichtiges Stück ihrer Gesamterziehungs
arbeit ansehen, einer guten Vorbereitung der Entlassung — gerade bei sterili
sierten Jugendlichen muß besonders gewissenhaft die Umgebung geprüft 
werden, in die sie gelangen — und einer persönlichsten Nachpflege. Diese 
scheint m ir besonders wertvoll: der Halt, den die Anstalt gegeben hat, ist 
weggefallen; jetzt besteht die Gefahr, daß die Jugendliche in einen hemmungs
losen Lebenswandel verfällt und gar in die Prostitution abgleitet. Jetzt ist 
sie besonderer Sorge und nachgehender Liebe bedürftig.

In  dieser Beziehung haben es die Fürsorgeerziehungsanstalten am leich
testen; sie sind die einzige Stelle, der die Möglichkeit gegeben ist, die Erb
kranken nach dem Eingriff und der Heilung monate-, ja jahrelang zu be
obachten. Hier w irkt sich das Fürsorgesystem, das die Aufsicht über die 
anstaltsentlassenen Zöglinge führt, segensreich aus.

Andere Heime haben diese Möglichkeit kaum. Sie entfällt völlig dort, 
wo ein Anstaltsaufenthalt nicht Vorgelegen hat, also in der größten Mehrzahl 
aller Sterilisierungsfälle. Hier zeigt sich der ganze Ernst der Lage. Man mag 
Fürsorge für Sterilisierte für noch so wünschenswert, ja unumgänglich nötig 
halten, sie kann aber nicht durchgeführt werden, wenn den m it dieser Für
sorge zu betreuenden Stellen die Namen der Sterilisierten nicht bekannt sind. 
M it Rücksicht auf die gesetzlich angeordnete — und keinesfalls zu entbehrende 
— Schweigepflicht dürfen Gesundheitsamt und Gericht niemandem Nach
richt von einem Sterilisierungsfall geben. Die Fürsorge dürfte deshalb wohl 
auf diejenigen beschränkt werden müssen, die sich selbst an eine Fürsorge
stelle wenden. Es darf aber bezweifelt werden, ob das gerade die sein werden, 
die der Fürsorge am meisten bedürfen. Ich vermag nicht zu sehen, wie dieser 
Zwiespalt überwunden werden könnte. Den Vorschlag, Sterilisierte den Für
sorgestellen zwar nicht als sterilisiert, wohl aber als gefährdet zu melden,
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— in der Erwartung, daß dem Fürsorger, sobald er sich das Vertrauen des 
Erbkranken erworben hat, die Tatsache der Unfruchtbarmachung von diesem 
bald mitgeteilt wird —, halte ich für nicht unbedenklich.

Drei fürsorgerische Maßnahmen werden — zum Wohle der vom Gesetz 
Betroffenen und zum Schutz der Allgemeinheit — vorgeschlagen:

1. Die Ehevermittlung für die ehefähigen und zur Haushaltsführung 
brauchbaren Sterilisierten. Sie ist erforderlich, um die nach einer Häuslich
keit Verlangenden nicht zur wilden Ehe zu treiben, ja — wie mir erschütternde 
Beispiele gezeigt haben — um sie vor der Verzweiflung zu bewahren. Man 
male sich aus, was es bedeutet, ein einsamer Mensch bleiben zu müssen. 
Ein Mensch, dem ein Heim, dem Liebe, dem Pflichten für Angehörige fehlen. 
Die Gefahr, daß er stumpf und interessenlos wird, seine Staatsbürgerpflichten 
vernachlässigt, daß er asozial oder gar antisozial wird, ist gar zu groß.

2. Das Bewahrungsgesetz für alle Erbkranken, die aus sittlichen, körper
lichen und geistigen Gründen nicht fähig sind, eine Ehe in sittlicher Rein
heit zu führen und eine kleine Häuslichkeit in Ordnung zu halten. Dieses 
Gesetz, seit langem schon für solche Menschen verlangt, die im Leben versagt 
haben und immer wieder versagen werden, die nicht die Kraft haben, sich 
zu halten und vor sich selbst geschützt werden müssen, ist — soweit ich 
sehe — hauptsächlich aus finanziellen Gründen bisher nicht erlassen, wird 
aber auf die Dauer nicht entbehrt werden können.2)

3. Besondere Lebenshilfe für die imverheirateten, gesitteten und gemein- 
schaftsfähigen Erbkranken. Haben diese im Interesse der Volksgemeinschaft 
auf die Freuden der Vater- und Mutterschaft verzichten müssen — und 
welche Freude stände der gleich! — so müssen aus der Volksgemeinschaft 
aus Dank für diesen Verzicht neue andere Freuden in ihr Leben geleitet 
werden. Dann würde das Gesetz, für das das deutsche Volk seinem Führer 
nicht dankbar genug sein kann, für die von ihm Erfaßten leichter tragbar 
sein und ihnen neue Aussichten eröffnen.

Bemerkungen, zur Schweigepflicht nach § 15 des Sterilisationsgesetzes.
Eine Entgegnung von Oberlandesgerichtsrat Dr. Faber in Kassel.

Regierungsmedizinalrat Dr. Seibert bei dem Zuchthause und der Siche
rungsanstalt in Straubing hat in dieser Monatsschrift (Jhg. 1938 S. 228) 
Ausführungen darüber gebracht, daß die in § 15 des Gesetzes zur Verhütung 
erbkranken Nachwuchses angeordnete und durch Strafandrohung gesicherte 
Pflicht zur Verschwiegenheit in der Praxis des Strafanstaltsarztes erhebliche 
Unzuträglichkeiten m it sich bringe. Andere Schwierigkeiten ergeben sich aus 
ihr, wie ich oben S. 389 ff. ausgeführt habe, auch noch in anderer Richtung; 
insbesondere erschwert sie, ja vereitelt sie vielfach die im Interesse nicht 
nur des Einzelnen, sondern insbesondere der Allgemeinheit so überaus not
wendige nachgehende Fürsorge für Sterilisierte. Man wird deshalb in der 
Tat früher oder später zu einer Einschränkung der Schweigepflicht gegen
über verschiedenen Dienststellen gelangen müssen.

2) Ebenso nachdrücklich  neuestens V illinger, D ie  N otw end igke it eines 
Reichsbewahrungsgesetzes vom  jugendpsych ia tr. S tandpunkt aus, in  „Ze itschr. 
f- K inderfo rschung“  1938, H . 1 S. 13.



Im  Rahmen seines Aufsatzes bringt Seibert Ausführungen darüber, daß 
durch die äußere Handhabung des gerichtlichen Sterilisationsverfahrens ohne 
Not Dritten Kenntnis von dem Verfahren vermittelt werde (S. 231), Aus
führungen, die dem Erbgesundheitsrichter eine ernste Mahnung sein müssen, 
das bei seinem Gericht übliche Verfahren einer genauen Prüfung dahin zu 
unterziehen, ob es die Schweigepflicht nicht in unnötiger Weise verletzt.

So weist Seibert darauf h in , daß man im  V orraum  des Sitzungssaales eines 
Erbgesundheitsgerichtes, in  dem sich auch der gesamte übrige P arte iverkehr 
nach den anderen Räumen des Amtsgerichtsgebäudes abwickele, beobachten 
könne, w ie die Geladenen samt ih re r Begleitung la u t und deutlich  m it ihrem  
vo llen V or- und Zunamen, gelegentlich sogar m it W ohnort und B eru f aufge
ru fen  würden. E r  m acht ferner darauf aufmerksam, daß die Briefumschläge 
der Ladungen den A u fd ru ck  „E rbgesundheitsgericht X X “  trügen und daß 
solche B riefe —  etwa bei Trägern des gleichen V or- und Zunamens in  einer 
ländlichen Gemeinde —  le ich t in  die H and eines unbete ilig ten D ritte n  gelangen 
können, sofern die Adresse n ich t ganz exakt angegeben oder inzwischen ge
ändert worden sei.

E ine solche H andhabung is t in  der T a t m it dem Sinne des Schweige
gebotes n ich t in  E ink lang  zu bringen und scharf zu m ißbilligen. Sie is t aber 
auch unschwer zu vermeiden. Ich  möchte deshalb n ich t verfehlen, über die zur 
Sicherung der Verschwiegenheit getroffenen Maßnahmen zu berichten, die an 
dem Erbgesundheitsobergericht, an dem ich tä t ig  b in, schon längst e ingeführt sind.

So werden vo r allem  keine Briefumschläge verwendet, die erkennen lassen, 
daß es sich um eine Erbgesundheitssache handelt. Sie tragen den A u fd ruck  
„A m tsg e rich t“  bzw. „O berlandesgericht“ . E in  Bedürfnis, besondere B rie fum 
schläge fü r  die Erbgesundheitsgerichte hersteilen zu lassen, besteht überhaupt 
n ic h t; schon aus fiskalischen Gründen dü rfte  deshalb diese vö llig  überflüssige 
Ausgabe zu vermeiden sein.

D ie A nsch rift muß so gesta ltet sein, daß ein Zweifel über die Persönlichkeit 
des Empfängers ausgeschlossen is t. Das begegnet keinerle i Schwierigkeiten, 
bedarf v ie lm ehr n u r einer genauen Belehrung der Kanzlei. D ie Personalien des 
zu Sterilisierenden sind ja  im  Anträge des Am tsarztes bis in  alle E inzelheiten 
festgelegt. Sofern, w ie es bei k le inen O rtschaften vorkom m t, Straßenbezeich
nungen fehlen und auch —  was m ir  bisher kaum  begegnet is t —  die Haus
num m er n ich t angegeben ist, kann gleichwohl die Persönlichkeit des Empfängers 
des gerichtlichen Schreibens in  einer jeden Zweifel ausschließenden Weise be
zeichnet werden: sei es durch Beifügung des bei gleichem V or- und Zunamen 
in  unserer Gegend auf dem Lande allgemein üblichen Zusatzes einer Z iffe r 
(wie Christoph Lehm ann I I )  oder des Vornamens des Vaters (Johannes Sohn), 
sei es äußerstenfalls durch Beifügung des Geburtsdatums. Irgendwelche M iß 
helligke iten sind deshalb insoweit h ier niemals zutage getreten.

Auch an der Gerichtsstelle selbst sind Maßnahmen zu r Sicherung der V er
schwiegenheit le ich t durchführbar. So da rf insbesondere der sonst bei sämtlichen 
Gerichtssitzungen vo r dem Verhandlungsraum  ausgehängte Term inszette l m it 
dem Verzeichnis säm tlicher zur Verhandlung stehender Sachen n ich t ange
brach t werden. Ich  habe ih n  erstm alig an dem Tage entfernen lassen, an dem 
zwei Personen aus demselben D orfe geladen waren. Ic h  vermeide es überhaupt, 
Term ine fü r  mehrere Dorfgenossen auf den gleichen Tag anzuberaumen, da eine 
Festsetzung der Term insstunde etwa so, daß der eine das Gerichtsgebäude 
bereits verlassen hat, bevor der andere es b e tr it t ,  schon m it R ücksicht au f die 
Zugverbindung m eist n ich t m öglich ist. E ine Ausnahme is t n u r dann geboten, 
wenn es sich um  Verw andte handelt, also aus der Verhandlung der einen Sache 
sich h ins ich tlich  der Erbbelastung der Fam ilie  Rückschlüsse fü r  die andere 
ergeben. In  solchen Fällen kann man aber auch m it ziem licher S icherheit an
nehmen, daß das schwebende Verfahren ohnedies beiderseits bekannt ist.
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Ic h  lasse auch die geladenen Personen n ich t la u t aufrufen. D er d ienst
tuende W achtm eister h a t den Term inszette l in  der H and ; er fra g t die w ar
tenden Personen leise und so, daß es sonst niemand vern im m t, nach ihrem  
Namen, s tre ich t die Erschienenen auf seinem Zette l an und sch ickt sie dann 
in  der Reihenfolge der Term ine in  den Sitzungssaal h inein. So b rauch t niemand 
zu erfahren, wer der gleichzeitig m it ihm  W artende ist.

Auch das anfänglich an der T ü r des Sitzungssaales angebrachte Schild 
„S itzu n g  des Erbgesundheitsobergerichts“  is t en tfe rn t worden; es w ird  nur 
noch ein Schild „Ö ffe n tlich ke it ausgeschlossen“  ausgehängt.

Verm ieden werden kann nun allerdings n ich t, daß die zu gleicher Zeit 
im  V orraum  W artenden voneinander wissen, daß sie vo r das Erbgesundheits
gericht geladen sind. Auch w ird  einem D ritte n , der die F lu re  des Gerichtes 
zu anderen Abte ilungen durchschreitet, bei A n b lick  der doch o ft schon äußer
lich  den Schwachsinn verratenden Gesichter bei einiger A ufm erksam keit kaum  
entgehen können, um  was es sich handelt. D ie M öglichkeit, die Term ine in  
Erbgesundheitssachen an sonst sitzungsfreien Tagen anzusetzen, w ird  ja  kaum  
gegeben sein; zudem is t ja  auch m it P ublikum s verkehr an allen Tagen zu rechnen. 
Im m erh in  h a t doch das G ericht das irgend mögliche getan, die Verschwiegen
he it zu wahren.

Vielleicht geben diese Zeilen Anlaß, daß andere Erbgesundheitsgerichte 
das von ihnen eingeschlagene Verfahren einer Nachprüfung unterziehen und 
die von Seibert m it Recht gerügten Mißstände nach Möglichkeit abstellen.

Aus der Praxis der englischen Fürsorgeerziehung.
Von Dr. jur. Werner Genz in Berlin.

Die Abteilung für Jugendwohlfahrt (Children’s Branch) des englischen 
Innenministeriums hat im Januar ds. J. nach zehnjähriger Pause wiederum 
einen Rechenschaftsbericht, den fünften dieser Art für England und Wales, vor
gelegt1). Die wichtigsten Ereignisse dieser io  Jahre waren der Erlaß und das 
Inkrafttreten des Jugendgerichts- und Jugendwohlfahrtsgesetzes (Children 
and Young Persons Act) im Jahre 1933.la) Der Bericht befaßt sich daher 
zum größten Teil m it den Ergebnissen der durch dieses Gesetz geschaffenen 
grundsätzlichen Umgestaltung des Fürsorgeerziehungswesens in England und 
Wales, den Erfolgen der neuen Ordnung, den ihr noch anhaftenden Mängeln. 
Wie bei allen Rechenschaftsberichten des Home Office berührt auch in diesem 
das freimütige Eingeständnis der Mängel deshalb besonders sympathisch, weil 
es den Rückschluß zuläßt, daß auch da, wo von Erfolgen die Rede ist, jede 
absichtliche Schönfärberei vermieden wurde.

Die w ichtigsten Änderungen, die das gen. Gesetz brachte, betreffen bekannt
lich  die Zusammensetzung und das Verfahren der Jugendgerichte (auch die A n 
ordnung einer Fürsorgeerziehungsmaßnahme geschieht n ich t, w ie bei uns, als 
A k t  der fre iw illigen  Gerichtsbarkeit, sondern durch die Jugendgerichte und in  
den Formen des Jugendstrafprozesses), die Heraufsetzung der Altersgrenze fü r

J) F if th  R eport on the W o rk  of the  C hildren ’s Branch. January 1938- 
London, H . M. S ta tionery Office. 1938. D ie vorigen Berichte erschienen 1923, 
1924, 1925 und 1928.

la) E ine deutsche Übersetzung dieses Gesetzes m it einer historischen E in 
le itung  und Anm erkungen von E. Hennings und Rud. Sieverts is t soeben in  
der „S am m lung  außerdeutscher Strafgesetzbücher“  als Bd. L I I  im  Verlag 
W . de G ruyter, B e rlin  1938 erschienen.



die Anordnung von Fürsorgeerziehungsmaßnahmen auf das 17. Lebensjahr des 
be tr. Jugendlichen, und die E inbeziehung „ge fährdeter“  (also n ich t s tra ffä lliger) 
Jugendlicher in  den Bereich dieses Gesetzes (children and young persons in  need 
of care and pro tection ); die V e rp flich tung  der gemeindlichen Jugendämter zur 
Jugendgerichtshilfe, zur Schaffung von U nterkunftshe im en fü r  Jugendliche im  
E rm ittlungsverfahren  (Remand Homes an Stelle von Untersuchungsgefängnissen 
oder A bte ilungen solcher), und ih re  Beleihung m it den Rechten und P flich ten  
einer A r t  von Generalvorm undschaft ( „ f i t  person“  im  Sinne des Gesetzes); die 
Beschränkung der Fürsorgeerziehung auf einen Ze itraum  von in  der Regel n ich t 
m ehr als 3 Jahren, die U nterb ringung  (auch stra ffä lliger) Jugendlicher in  Pflege
stellen (Foster-parents).

Bekannt is t das Bestreben der englischen Justizverw a ltung nach einer a ll
gemeinen Verjüngung des Richterstandes, insbesondere der zur Rechtsprechung 
in  den Jugendgerichten berufenen Friedensrichter. W ie wohlbegründet dieses 
Bestreben ist, e rg ib t eine Aufste llung des Berichts (S. 5) über das Lebensalter 
der Friedensrichter. Von den rund  7000 englischen Friedensrichtern, deren 
Händen fast ausschließlich die englischen Strafrechtspflege, und dam it auch die 
Jugendgerichtsbarkeit anve rtrau t ist, sind z. Z t. nu r 865 jünger als 50 Jahre, 
4726 50— 70 Jahre a lt, 1284 70— 80 Jahre, und n ich t weniger als 130 im  ehr
würdigen, aber w oh l kaum  mehr sehr rüstigen P atriarchenalter von 80 Jahren 
und mehr.

Aus einer kurzen Zusammenstellung des Berichts (S. 8 ff.) über die E n tw ic k 
lung der Jugendkrim ina litä t in  den Jahren 1929— 1936 läß t sich entnehmen, daß 
diese im  V erhä ltn is  zur allgemeinen Bevölkerungsentw icklung seit 1936 wieder 
eine rückläu fige  Tendenz auf weist, ih r  vie le beunruhigendes Ansteigen in  den 
letztvorhergehenden Jahren also weniger im  Charakter dieser Altersklassen oder 
ih re r besonderen Verwahrlosung ih re  Ursache hatte , als vie lm ehr verfahrens
mäßig bed ing t war, d. h. auf die stärkere Erfassung s tra ffä llige r Jugendlicher 
im  Rahmen des neuen Gesetzes zurückging.

D ie E in rich tung  kom m unaler Bewahrungsheime fü r  Jugendliche (Remand 
Homes) als E rsatz des Untersuchungsgefängnisses schre itet schnell vorw ärts, 
nam entlich  in  den englischen Großstädten. F ü r die P rovinz is t man dazu über
gegangen, Zentralbewahrungsheime je  fü r  eine Anzahl von Bezirken einzurichten. 
Diese Remand Homes dürfen auch zur Verbüßung kurzer Freiheitsstrafen gegen 
Jugendliche (bis zur Dauer eines Monats) benutzt werden.

D ie Zahl der Child-Guidance K lin ik e n 2), die sich in  der Praxis der Jugend
gerichte zunehmender Beachtung erfreuen, be träg t z. Z t. 30; der B e rich t leg t 
den Jugendrichtern ans Herz, sich noch mehr als bisher ih re r sachkundigen 
psychologischen und psychiatrischen Beratung in  Jugendgerichtsfällen zu be
dienen.

E ine m erkwürdige Anom alie in  der Ordnung des englischen Jugendfürsorge
wesens is t es, daß die Fälle der „Schulschwänzer“  (tru a n t children) n ich t un te r 
die Ju d ika tu r der Jugendgerichte, sondern un te r die der ordentlichen Gerichte 
fa llen. D ie  Folge davon is t ein unverhältn ism äßig und unverständig hoher 
Prozentsatz von Verurte ilungen zu Anstaltserziehung. Von 315 Fällen dieser A r t  
im  L a u f der Jahre 1934— 36 wurden 310 einer Fürsorgeerziehungsanstalt 
(Approved School) überwiesen, nur 5 durch Überweisung in  eine Pflegestelle er
led ig t. E ine Änderung des Gesetzes (der E ducation A c t von 1921) is t im  Gange, 
so daß in  naher Z u ku n ft schon auch diese Fälle zur Zuständigke it der Jugend
gerichte gehören werden.

Ü ber die Gesamtheit der jugendgerichtlichen Maßnahmen gegen stra ffä llige  
Jugendliche un te r 17 Jahren während der Jahre 1934— 36 g ib t nachstehende 
Tabelle A ufsch luß3) :

2) Ü ber diese E inrich tungen  vgl. diese Mschr. Jhg. 27 H e ft 12 S. 565 Anm . 94.
3) Berechnet an H and der Tabelle S. 25 des Reports.
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E iner schweren Verfehlung (ind ictable offence) w urden:

schuldig
befunden FE.

Anstalt
Bew. Fr. (mit od. 
ohne Sch. Aufs.) 
od. Pfl.-Stelle4)

Die staatlichen 

Geldstrafe

Sanktionen

Prügelstr.

varen:

Einst, des 
Verfahrens

Sonstige
Maßnahmen

1934
1935
1936

20428 
25 442
26918

2043 =  io ,o7 o 
2340= 9,2°/»
2838=10,570

12 845=62,9 7 .  
15 093= 59,3°/o 
15 297= 56,8 7 .

871=4,3 °/o 
1489=5,970  
2009=8,2 7  0

130=0,64 7 » 
189 =0,74 Vo 
155=0,587.

4405=21,6°/. 
6122=24,1°/. 
6345 =23,6  °/o

134=0,65 7 . 
209 =  0,82°/o 
274 =  1,02°/.

Danach wurden nu r rund io %  aller Vergehen Jugendlicher m it F re ihe its
entziehung geahndet, in  90% der Fälle  bediente der Jugendrichter sich anderer 
Maßnahmen, insbesondere der Schutzaufsicht. W ich tig  und interessant is t dabei 
zu bemerken, daß die englischen Gerichte weitgehend von der M ög lichke it Ge
brauch machen, die E lte rn  des Jugendlichen durch Auferlegung einer Geld
strafe, einer Geldbürgschaft fü r  den Jugendlichen oder von Kosten des V er
fahrens zur E rfü llu n g  ih re r A ufs ich tsp flich ten  anzuhalten. Dies geschah in  allen 
dre i Jahren in  rund  20% a ller zu einem Schuldspruch führenden Fälle.

D ie  Prügelstrafe verschw indet m ehr und m ehr aus dem Arsenal der s taa t
lichen Sanktionen: 1912— 1914 noch jä h rlich  rund 2000m al verhängt, f ie l ih r 
Anwendungsbereich (tro tz  erheblich steigender Bevölkerungsziffern) seither um 
m ehr als 90% .

In  zunehmendem Maße machen dagegen die englischen Gerichte von der 
M ög lichke it Gebrauch, m it dem Schutzaufsichtsbeschluß die Anordnung zu ver
binden, daß der Junge oder das Mädchen einige Ze it (in  der Regel n ich t über 
6 Monate) in  einem home oder hostel A u fen tha lt n im m t5). D er S taat fö rde rt 
solche Anordnungen dadurch, daß er zu den Kosten des A ufentha lts  des Jugend
lichen in  dem H eim  beisteuert (bis zu 15 sh. wöchentlich).

D ie Überwachung der un te r Schutzaufsicht Gestellten durch die dazu be
rufenen staatlichen Fürsorger (probation officers) erwies sich als so w irksam , daß 
während der Überwachungszeit 88% keinen Anlaß zu erneutem E inschreiten 
gegen sie boten.

Ebenso machen die englischen Gerichte in  zunehmendem Maße von der 
durch  das Gesetz von 1933 neu geschaffenen M öglichke it verm undschaftsgericht- 
lichen Einschreitens gegenüber gefährdeten, also noch n ich t s tra ffä llig  gewordenen 
Jugendlichen Gebrauch. D ie Zahl der so behandelten Fälle stieg von 1023 im  
Jahre 1934 auf 1689 im  Jahre 1936; Anstaltsfürsorgeerziehung wurde 1934 in  
46,7% dieser Fälle, 1936 in  35,7% der Fälle verfügt. —  Erwähnenswert is t, daß 
von dieser Gefährdungsschutzmaßnahme beide Geschlechter zu je  etwa gleichem 
A nte ile  betroffen sind, während bei den S trafverfahren gegen m ännliche und 
weibliche Jugendliche das V erhä ltn is  sich wie 16:1 ste llt.

D er größte T e il des oben erwähnten Reports (S. 42— 103) is t den Fürsorge
erziehungsanstalten, den Approved Schools oder Home Office Schools, gewidmet. 
D ie R efo rm ato ry  und In d u s tria l Schools alten Stiles sind verschwunden. Heute 
g ib t es in  England nu r noch s taa tlich  konzessionierte und durch staatliche In 
spektoren laufend überwachte Fürsorgeerziehungsanstalten, z. Z t. 102 fü r  ganz 
England und Wales, davon 30 komm unale Ansta lten, 72 von gemeinnützigen 
Organisationen oder auch von Privatpersonen unterhaltene und geleitete A n 
sta lten6).

4) Dazu kom m en jä h rlich  etwa 1370 Schutzaufsichtsanordnungen wegen 
le ichterer (non ind ictable) Verfehlungen (R eport S. 33).

Ind ic tab le  offences sind diejenigen Verbrechen und Vergehen, die g rund
sätzlich ein förm liches Anklageverfahren erfordern (vgl. diese Mschr. Jhrg. 27, 
H e ft 11 S. 501 ff.).

5) Über homes u. hostels s. diese Mschr. Jhrg. 27 H e ft 12 S. 566ff.
6) E ine L is te  säm tlicher englischen Fürsorgeerziehungsanstalten m it A n 

sch rift und besonderer Angabe der in  ihnen vorgesehenen Berufsausbildungs- 
n iög lichke iten fin d e t sich im  Anhang (S. n g f f . )  des Reports.



Die Ansta lten  sind nach E n tw ick lungs- (A lters-)G ruppen gestu ft: sog. 
Senior-Anstalten fü r  solche Zöglinge, die bei der Aufnahm e schon mindestens 
15 Jahre a lt s ind; In te rm ed ia te -A nsta lten  fü r  Jungen von Anfang 13 bis Ende 14; 
und schließlich Jun ior-A nsta lten  fü r  die bei der Aufnahm e noch n ich t 13 Jahre 
alten. —  F ü r Mädchen g ib t es n u r zwei Gruppen von Ansta lten, Senior- und 
Jun io r-A nsta lten : die Altersscheide is t das 15. Lebensjahr.

Vorerst haben die A nsta lten  noch sehr m it der re in  zahlenmäßigen B ew ä lti
gung der ihnen gestellten Aufgaben zu kämpfen. D ie  H inaufsetzung der A lte rs 
grenze auf 17 Jahre, das über E rw arten  große Ausmaß, in  dem die Gerichte das 
neue Gesetz anwandten, verm ehrten die Zahl der jäh rlichen  Neuzugänge von 
1938 im  Jahre 1933 auf 3759 im  Jahre 1936. F ü r sie w ar einfach kein P la tz da. 
D ie  Ansta lten  sind s ta rk  überbelegt, das Personal is t überanstrengt und durch 
die Überbelegung in  seiner A rb e it schwer bee in trächtig t. Das zw ingt häufig  zu 
vorze itiger Entlassung auch solcher Zöglinge, an denen das Ansta ltszie l noch 
n ich t oder n u r bed ingt erre icht is t. D ie  notwendige R eaktion h ierauf is t die s ta rk  
anschwellende Zahl der Fälle, in  denen diese, stets un te r V orbeha lt des W ide r
ru fs erfolgenden vorzeitigen Entlassungen wegen Versagens des Entlassenen in  
der ihm  zu frü h  gewährten F re ihe it w iderru fen werden müssen: von 57 Fällen im  
Jahre 1933 auf 325 Fälle  im  Jahre 1936.

Die Zahl der neuen A nsta lten  re ich t bei weitem  n ich t h in, den Überstrom  
aufzufangen. Auch das technisch vorgebildete Personal fü r  neue Ansta lten feh lt. 
Im  Ze itraum  von 1— 2 Jahren h o fft man aber dieser Schwierigkeiten H e rr zu 
werden.

Mängel anderer A r t,  die die A rb e it der Ansta lten  erschweren, s in d : D ie un
zureichende, o ft nu r aus stereotypen Redewendungen bestehende und verspätete 
U n te rrich tung  der A nsta lten  über das Vorleben und den C harakter der über
wiesenen Zöglinge durch die Gerichte; die Zuweisung aussichtsloser Fälle, die 
in  eine A n s ta lt fü r  geistig M inderw ertige oder in  eine B orsta lansta lt gehören, und 
die n ich t n u r das Anstaltspersonal m it zweckloser A rb e it belasten, sondern die 
gesamte Erziehungsatmosphäre einer A n s ta lt schwer zu beeinträchtigen ver
mögen.

T ro tz  a ll dieser Schwierigkeiten h a t man sich ein hohes Ziel gesteckt: D ie 
Zöglinge sollen das Gute um  des Guten w illen  tu n  lernen, n ich t um  der Vorte ile  
w illen, die es b ring t. U nd man is t sich bewußt, daß ein solches Z ie l nu r von einem 
vo rb ild lichen  Erzieherpersonal und in  einer gesunden Erziehungsatmosphäre 
erre icht werden kann, deren äußeres S innbild  n ich t der Zwang, sondern die F re i
he it is t; eine F reiheit, die die M ög lichke it zum Rechten, wie zum Unrechten 
g ib t; und da m it erst die V e ran tw ortung  eigener W ahl, die M ög lichke it echter 
Bewährung.

D ie Kehrseite dieser F re ihe it is t die M ög lichke it ihres M ißbrauchs. E n t
weichungen sind n ich t selten. O ft g ib t ein B rie f von zu Hause, ein K o n f l ik t  m it 
Kameraden in  der A nsta lt, ein Zusammenstoß m it den Erziehern den m ehr oder 
m inder zufälligen Anstoß zu r Entw eichung. In  fast allen Fällen w ird  der Aus
reißer aber schon nach kurzer Z e it in  die A n s ta lt zurückgebracht und leb t sich 
dann, ev. auch nach einem Anstaltswechsel, verständig w ieder ein. Anderen, 
denen ein ausgeprägter H ang zum Vagabundieren innewohnt, o ft psychiatrische 
Grenzfälle, is t auf diesem Wege n ich t beizukommen. M an h i l f t  sich m it ih re r 
Überweisung in  eine Borsta lansta lt, wenn sie das Lebensalter h ie rfü r haben (E n t
weichung is t ein krim inelles D e lik t! ) ;  im  übrigen p la n t man, ein oder zwei A n 
sta lten festerer A r t  und m it strengerer D isz ip lin  einzurichten, te ils  zur vorüber
gehenden U nte rb ringung  ungebärdiger Zöglinge, die d o rt die verscherzte F re ihe it 
schätzen lernen und fü r  sie vo rbere ite t werden sollen, te ils  zum D aueraufentha lt 
fü r  ha rtnäckig  R enitente ; ein A nklang  also an die aus dem Borstalsystem  bekannte 
Ansta ltsklassifiz ierung.

V ie l Interessantes en thä lt der R eport über die E in rich tu ng  der Ansta lten  
und ihren Erziehungsplan, in  dem körperliche E rtüch tigung , Kameradschafts
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geist und eine m ustergültige Berufsausbildung eine ebenso große R olle spielen, 
w ie sorgfältiges S tud ium  des Charakters der Zöglinge und eine psychologisch 
ve rtie fte  Ind iv idua lis ie rung  bei ih re r Behandlung. Viele Auszeichnungen und 
Preise, die die Fürsorgeerziehungsanstalten aus beruflichen W ettbewerben m it 
fre ien Schulen und A nsta lten  heimgebracht haben, legen von ihrem  hohen tech
nischen N iveau Zeugnis ab.

Besonders is t man bem üht, die eigene In it ia t iv e  der Jungen und Mädchen 
in  der rechten N utzung ih re r Fre ize it zu wecken und zu fö rdern ; in  der rich tigen 
E rkenntn is , daß vieles von dem, was in  der S ta tis tik  als Jugenskrim ina litä t er
scheint, n ichts w eiter ist, als das Überschäumen jugendlichen Tätigkeitsdranges, 
dem es an rechter A n- und H in le itu n g  fehlte. Sport jeder A rt, W ettkäm pfe  m it 
fre ien Sportvereinen, D ebating-C lubs, M usik, Tanz in  den Mädchenanstalten, 
komm en diesem jugendlichen Lebensdrange ebenso entgegen, w ie Garten- und 
Tierpflege, Anstaltsfeste, gemeinsames Land- und Wasserwandern m it Ze lt und 
Rucksack in  kleinen W anderkameradschaften.

D ie Dauer des Ansta ltsaufenthaltes r ich te t sich in  erster L in ie  nach den 
F o rtschritten , die die Zöglinge in  dem ihnen gesetzten Erziehungsplane machen. 
D ie gesetzliche Höchstdauer des Ansta ltsaufenthaltes sind 3 J ahre, m it folgenden 
Ausnahm en:

a) Zöglinge, die bei der E in lie fe rung noch n ich t 14 Jahre a lt waren („C h ild ren “  
im  Sinne der Term inologie des Gesetzes), können auch über die Dauer von 3 Jah
ren hinaus bis zum 15. Geburtstage in  der A n s ta lt behalten werden;

b) Zöglinge, die bereits über 14 Jahre a lt  waren („Y o u n g  Persons“  im  Sinne 
der Gesetzesterminologie), dürfen n ich t über den 19. Geburtstag hinaus fest
gehalten werden.

D ie  U n terbringung der Entlassenen in  fre ien Arbeitsste llen b ie te t wenig 
Schwierigkeiten; eine Reihe von Ansta lten  genießen bereits solchen R u f wegen 
der guten Fachausbildung, die sie ihren Zöglingen m itgeben, daß die Nachfrage 
nach ihnen größer ist, als die Zahl der Entlassungsanwärter.

Ü ber die Erfolge der A rb e it seit In k ra fttre te n  des neuen Gesetzes lassen sich 
bis je tz t n u r Verm utungen äußern; über die „E rfo lg e “  der Ansta lten  a lten Stiles 
(R eform atory- und Industria l-Schools) un te rrich te t eine Reihe von Tabellen im  
Anhang des oben z itie rten  Reports.

Es w ird  im m er schwer sein, Erziehungserfolge sta tistisch festzustellen. 
E inen gewissen Gradmesser fü r  Bewährung oder N ichtbew ährung des neuen Sy
stems w ird  die Bewegung der K rim in a litä tsz iffe rn  der Erwachsenen abgeben. 
W enn es rich tig  ist, was die am tliche englische Verlau tbarung behauptet, daß viele 
Gewohnheitsverbrecher es nu r infolge der falschen Behandlung geworden sind, die 
ihre jugendlichen Entgleisungen durch die englischen Gerichte erfuhren, so muß 
auch um gekehrt r ich tig  sein, daß ihre Zahl in  demselben Maße abnim m t, wie es 
gelingt, durch rich tige  und verständige Behandlung solcher Entgleisungen lebens
tüchtige  junge Menschen vo r dem Abgle iten in  die Z us tandskrim ina litä t zu be
wahren. In  diesem Sinne w ird  man die K rim in a ls ta tis tike n  der kommenden 
Jahre als den P rü fste in  fü r  die E rfo lge der Home Office Schools ansehen können.

B esp rech u n g en .
Scheidt, Walter: D a s  E rb g e fü g e  m e n s c h lic h e r  B e v ö lk e r u n g e n  u n d  

se in e  B e d e u tu n g  f ü r  d e n  A u s b a u  d e r  E r b th e o r ie .  G. Fischer, Jena 
*937- 59 S. B r. RM . 3.60.

Das Buch versucht in  der Theorie das Gesam tbild einer genetischen E n t
w icklungsm echanik des Menschen zu entwerfen. D er V erf. geht von dem Be
völkerungsbegriff aus und beton t m it Recht, daß dieser B eg riff in  der Be



völkerungsbiologie anders gefaßt werden muß, als bei re in statistischen Zwecken. 
Entscheidend sind die Vorgänge der Paarungssiebung (na türliche G attenw ah l). 
D ie generativen Lebensgemeinschaften waren frühe r und sind heute noch m  
ländlichen Gebieten verhä ltn ism äßig eng begrenzt, werden jedoch durch alles, 
was die Ä ußerlichke iten“  der ständischen und regionalen Gliederung verursacht 
oder beseitigt, weitgehend aufgelockert. D ie Feststellung generativer Lebens
gemeinschaften, w o fü r man auch sagen könnte  Konnubialkreise, sei eine der 
w ichtigsten Aufgaben kü n ftig e r genetischer Forschung. Konstanz oder In 
konstanz der Anlagenhäufigke it und Auslese einerseits, Konstanz oder In -  
konstanz des Genotypenverhältnisses und Paarungssiebung andererseits gehören 
als W irkungen und Ursachen zusammen. Theoretische Überlegungen viele 
Seiten sind m it mathematischen Form eln bedeckt —  führen den A u to r zu der 
Auffassung, daß Erbänderungen (Mutationsvorgänge) auf das Genotypenverhält
nis einer Bevölkerung von erheblichem E in flu ß  sein können. D ie E ntw ick lungs
mechanik werde k ü n ftig  in  der Genetik m ehr Beachtung finden müssen, w eil 
anders die Schwierigkeiten n ich t überwunden werden können, die sich einer 
Ü bertragung von E rfahrungen aus Zuchtversuchen auf die Erforschung fre i
lebender Bevölkerungen ergeben. V erf. gelangt w eiter zu der Fragestellung ob 
einem Ze llm ateria l verschiedene R eaktionen ohne Änderungen seines Genbestan
des überhaupt m öglich sind, oder ob das Wesentliche der R eaktionsunter
schiede n ich t gerade in  somatischen M uta tionen bestehe, deren M öglichkeiten 
im  ererbten Gengefüge vorgegeben sind. Das sehr problem reiche Buch is t vo r
wiegend erbtheoretisch von Interesse.

München. F .S tum pfl.

Taussig, Frederick J .M .D . ,  F. A . C. S „ Professor: A b o r t io n  S p o n ta n e o u s  
a n d  In d u c e d . The C. V . Mosby Com pany 1936, St. Louis. 536 Seiten. Preis

In h a lt :  Sehr ausführliche D arste llung der Fehlgeburt, der spontanen wie der 
künstlichen, und ih re r Gefahren m it 146 lehrreichen B ildern , von denen ein T e il 
deutschen A rbe iten  entnommen is t. A u fb a u : In  28 K a p ite ln  m it einem Anhang 
der die „d ie  Fehlgeburt betreffenden gesetzlichen Bestimmungen in  den ein
zelnen Staaten der U n ited  States vom  Jahre 1934/35. sowie statistischen a- 
bellen und E rk lä rungen besonderer Fachausdrücke enthä lt. Der Verfasser wurde 
bei seinen A rbe iten  fü r  das Buch durch Professor Gellhorn, Columbia U m vers ity , 
D r. Schwarz und Professor W illiam s, Cornell U n ive rs ity , un te rs tü tz t.

Das Buch is t eine fleißige, vergleichende Zusammenstellung der W e ltlite ra 
tu r  über die Fehlgeburt verbunden m it der Bekanntgabe eigener E rfahrungen. 
Es berücksich tig t auch die Geschichte der Fehlgeburt von den ältesten Zeiten an. 
D er In h a lt  des Buches h a t vorw iegend Interesse fü r  die Gynäkologie (Behandlung 
der Fehlgeburt, operative Technik, Ins trum enta rium ). D er krim ine llen  Fehlgeburt 
bzw. der F ruch tab tre ibung  is t n u r das 22. K a p ite l von 9 Seiten eingeraumt. 
Dieses K a p ite l en thä lt n ichts wesentlich Neues. Das 27. K a p ite l beschäftig t sich 
m it  den gesetzlichen Beziehungen zur künstlichen Fehlgeburt. Aus ihm  k lin g t 
heraus, daß die Auffassung von der F ruch tab tre ibung  in  den U n ited  States 
eine erheblich m ildere is t als die herrschende deutsche Auffassung. Aus dem 
In h a lt ve rd ien t ferner hervorgehoben zu werden das 3. K a p ite l über die tierische 
Fehlgeburt und das 26. K a p ite l über die sowjetrussischen E rfahrungen m it der 
legalisierten Schwangerschaftsunterbrechung. 

g H am burg. Koopmann.
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